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 14. November 2017                                                                            
 Datum    Bürgermeister                         Hauptamt 
     Thomas Noé                               Marie-Sophie 
Zegowitz 
 

 
SACHDARSTELLUNG: 
 
In der Gemeinderatssitzung am 25.07.2017 erfolgte der Beschluss zur Offenlage der Planunter-
lagen im Aufstellungsverfahren des Bebauungsplangebietes „Stumpacher Weg Nord“ im 
Ortsteil Bierlingen. 
 
Die Offenlage selbst erfolgte nach einer fristgemäßen öffentlichen Bekanntmachung und 
Anschreiben mit Datum vom 28.07.2017 für die Dauer vom 07.08.2017 bis 11.09.2017. 
 
Nach dem nunmehr die Fristen für die Offenlage und die Beteiligung beendet sind und die 
Zusammenstellung bzgl. der eingegangenen Anregungen und Einwendungen in Form einer 
Synopse, erstellt durch das Ingenieurbüro Gauss und Lörcher aus Rottenburg am Neckar, vor-
liegt, kann hierüber eine Beschlussfassung im Gremium erfolgen.  
 
Nach entsprechender Beschlussfassung erfolgt im Anschluss die öffentliche Bekanntmachung 
über den Satzungsbeschluss.  
 
 
STELLUNGNAHME DER VERWALTUNG: 
 
Vor allem die Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Belange verzögerte bisher den weite-
ren Fortgang des Bebauungsplanverfahrens. Mittlerweile sind die entsprechenden Arbeiten 
und Maßnahmen vorbereitet bzw. abgeschlossen, sodass das Verfahren fortgesetzt und zum 
Abschluss gebracht werden kann. Auch für die Sicherung der Löschwasserversorgung wurde 
eine Lösung erarbeitet.  
 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
        
1. Der Gemeinderat berät und beschließt über die eingegangenen Anregungen der Träger 

öffentlicher Belange und sonstiger Behörden im Zuge der Offenlage. 
 

2. Der Gemeinderat beschließt die vorliegenden Fassungen  des Bebauungsplanentwurfes, 
der textlichen Festsetzungen, der Begründung, und der örtlichen Bauvorschriften, jeweils 
mit Datum vom 27.11.2017 sowie den Umweltbericht mit Datum vom 27.11.2017, der spezi-
ellen artenschutzrechtliche Prüfung (31.05.2017) und der CEF-Maßnahme Feldlerche, Re-
vierkartierung Ausgangslage Stand 12.07.2017. 
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3. Der Gemeinderat beschließt die Satzung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Stumpa-
cher Weg Nord“, Starzach-Bierlingen. 

 
4. Die Verwaltung wird beauftragt, das Erforderliche zu veranlassen.  
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Planungsrechtliche Festsetzungen zum Bebauungsplan 
Gewerbegebiet „Stumpacher Weg Nord“ 
 
Mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes Gewerbegebiet „Stumpacher Weg Nord“ treten 
alle bisherigen planungsrechtlichen Festsetzungen in diesem Geltungsbereich außer Kraft. 
 
Rechtsgrundlagen 
 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.9.2004 (BGBl. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 (BGBl. I S. 
1748) 
 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 
(BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 
1548) 
 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 l, Seite 58), geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) 
 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 24.07.2000 (GBl. S.581, geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16.04.2013 (GBl. 
S. 55) 
 
In Ergänzung zum Plan und zur Zeichenerklärung wird folgendes festgesetzt: 
 
1. Art der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

 
1.1 Gewerbegebiet (GE) § 8 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO 

 
Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich 
belästigenden Gewerbebetrieben 
 
Zulässig sind 
 
 die in § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 BauNVO genannten Gewerbebetriebe aller Art, 

Lagerhäuser, Lagerplätze, öffentliche Betriebe, Geschäfts-, Büro- und 
Verwaltungsgebäude. 

 die in § 8 Abs. 3 BauNVO genannten Wohnungen für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem 
Gewerbebetrieb zugeordnet, ihm in Grundfläche und Baumasse untergeordnet 
sind und baulich mit dem Gewerbebetrieb eine Einheit bilden. Es ist nur eine 
Wohnung zulässig. 

  
Nicht zulässig sind 
  
 die in § 8 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO genannten Tankstellen,  
 die in § 8 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO genannten Anlagen für sportliche Zwecke, 
 die in § 8 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO genannten Anlagen für kirchliche, kulturelle, 

soziale und gesundheitliche Zwecke, 
 Vergnügungsstätten,  
 Gebäude und Abstell- bzw. Stellplätze zur gewerblichen Vermietung zur 

Unterstellung von Pkws und Wohnmobilen 
 Einzelhandelsbetriebe  
 Speditionen und Logistikunternehmen. 
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 Eigenständige Wohnungen. 
 
Ausnahmsweise können je Baugrundstück zugelassen werden: 
 
 eine Verkaufsstelle, die auf dem Grundstück mit einem Produktions- oder 

Handwerksbetrieb verbunden ist, in der dort hergestellte Produkte sowie die in 
unmittelbarem Zusammenhang mit dem handwerklichen Betrieb stehenden 
sonstigen Produkte veräußert werden, sofern deren Verkaufsfläche höchstens 
10% der Produktionsfläche oder maximal 150 m² beträgt. 

 
 Pro Grundstück und pro Gewerbebetrieb ist nur eine, der in § 8 Abs. 3 Nr. 1 

BauNVO genannte, Wohnung für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für 
Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm 
gegenüber in Grundfläche und Baumasse deutlich untergeordnet ist und baulich 
mit dem Gewerbebetrieb eine Einheit bildet, zulässig; eigenständige 
Wohngebäude sind nicht zulässig. 

 
 

2. Maß der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr.1 und Abs. 3 BauGB in Verbindung mit 
§§ 16, 17,18,19 und 20 BauNVO 
 
 Das Maß der baulichen Nutzung ist durch Planeintrag von Grundflächenzahl (GRZ) 
und der Höhe baulicher Anlagen festgesetzt. 

 
2.1 Grundflächenzahl § 19 BauNVO 

 
 Im Geltungsbereich wird eine maximale überbaubare Grundstücksfläche durch eine 
Grundflächenzahl von 0,6 festgesetzt. Die Grundflächenzahl darf durch die in § 19 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauNVO genannten Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl 
von 0,8 überschritten werden; versickerungsfähige Flächen von Stellplätzen werden 
dabei nur zur Hälfte auf die Grundflächenzahl angerechnet. 
 

2.2 Höhe baulicher Anlagen § 9 Abs. 3 BauGB i.V.m.§ 18 BauNVO 
 
 Die Höhe baulicher Anlagen ist durch die Wandhöhe (H) bestimmt. Die Wandhöhe 
wird vom festgesetzten Bezugspunkt bis zum Schnittpunkt der Außenkante des 
Gebäudes mit der Oberkante Dachhaut gemessen. Bezugspunkt für die Höhe der 
Gebäude ist die Erdgeschoßfußbodenhöhe (Rohfußboden). Als Außenkante des 
Gebäudes gelten Wände und/oder Stützen.  
Technisch oder funktional bedingt höhere Gebäudeteile (wie Aufzughäuser, Abzüge, 
Belüftungseinrichtungen usw.), die mit dem Hauptbaukörper verbunden sind, dürfen 
ausnahmsweise diese Höhenangaben bis zu einer Höhe von max. 3 Meter 
überschreiten, sofern sie nicht mehr als 10 vom Hundert der Dachfläche einnehmen. 
Bei geneigten Dächern (Pultdächer, Satteldächer; siehe örtliche Bauvorschriften 
IV.1) kann die festgesetzte Wandhöhe bei Einhaltung der zulässigen Dachneigung 
wie folgt überschritten werden: 
- bei Pultdächern mit der höheren Außenwand um bis zu 3 m 
- bei Satteldächern mit der Firsthöhe um bis zu 3 m. 
 

2.3. Höhenlage baulicher Anlagen § 9 Abs. 2 BauGB 
 
Die Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) ist als unterste Ebene einer baulichen Anlage 
festgelegt. Diese darf nicht tiefer als die vorhandene Geländeoberfläche und max. 
0,80 m über der Straßenachse in Gebäudemitte liegen. Die Höhen der 
Straßenachsen sind in der Planzeichnung festgelegt.  
Die Unterkellerung von Gebäuden ist nicht zulässig. 
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Die Gründungen der baulichen Anlagen (Streifen- und Punktfundamente) sowie die 
Verlegung der Ver- und Entsorgungsleitungen dürfen nur bis zur Tiefe der 
Frostsicherheit (ca. 0,8 m unter Geländeoberkante) erfolgen. 
 
Aufgrund der Lage des Gewerbegebietes im Wasserschutzgebiet „Hirrlinger Mühlen“ 
wird in diesem Zusammenhang auf die Festsetzung Nr.10.5 hinsichtlich des 
Grundwasserschutzes hingewiesen. 
 

3. Bauweise § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO 
 
 Die Bauweise ist durch Planeintrag als offene Bauweise (O) oder als abweichende 
Bauweise (a) festgesetzt.  
 

4. Überbaubare Grundstücksfläche § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO 
 
 Die überbaubaren Grundstücksflächen sind in der Planzeichnung durch Baugrenzen 
festgesetzt. 
 

5. Stellung baulicher Anlagen § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 
 
 Die baulichen Anlagen sind so zu errichten, dass eine Außenwand parallel zu einer 
Baugrenze verläuft. 
 

6. Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen § 9 Abs. 1 Nr. 4 
BauGB 
 
 Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, Garagen und überdachte Stellplätze 
sowie verfahrensfreie Anlagen nach § 50 Abs. 1 LBO sind nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Stützmauern nach Nr. 7 c des Anhangs 
zu § 50 Abs. 1 LBO sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
zulässig. 
 
 Ausnahmsweise können bis zu 10 % der erforderlichen Zahl der Stellplätze mit 
Zufahrten außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zugelassen werden, 
wenn je ausnahmsweise errichtetem Stellplatz auf dem Baugrundstück ein 
hochstämmiger Baum entsprechend der Pflanzlisten 1 oder 2 zusätzlich zu den von 
diesem Bebauungsplan geforderten Anpflanzungen gepflanzt wird. 
 

7. Verkehrsflächen und Anschluss von Flächen an die Verkehrsflächen § 9 Abs. 1 
Nr. 11 BauGB 
 
 Die in der Planzeichnung dargestellte Verkehrsfläche ist unverbindlich. Sollte im 
Rahmen der Ausbauplanung eine Unterteilung erforderlich werden, kann diese 
innerhalb der Gesamtbreite erfolgen. 
 Im Südwesten des Gewerbegebietes wird ein Feldweg festgesetzt, er erschließt 
landwirtschaftliche Grundstücke außerhalb des Räumlichen Geltungsbereiches, die 
im Rahmen der Flurbereinigung neu gebildet wurden. 
 Der Feldweg ist als Grasweg herzustellen.       
 

8.  Versorgungsflächen § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB 
 
 Auf der öffentlichen Grünfläche im Norden des Baugebietes ist eine Umspannstation 
der Netze BW zulässig.  
 

9. Flächen zur Rückhaltung und Ableitung von Niederschlagswasser § 9 Abs. 1 Nr. 
14 BauGB 
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 Die unbelasteten Niederschlagswasser insbesondere von Dächern der Gebäude 
sowie den Verkehrsflächen sind den festgesetzten und bereits bestehenden Flächen 
im Räumlichen Geltungsbereich des Baugebietes „Stumpacher Weg Erweiterung“ für 
die Rückhaltung und Versickerung zuzuleiten. Für die 
Niederschlagswasserbeseitigung sind die örtlichen Bauvorschriften zu beachten. Die 
festgesetzte Fläche im Norden des Geltungsbereichs dient der Ableitung des vom 
Außenbereich anströmenden Oberflächenwassers, das dort gesammelt, versickert, 
verdunstet und/oder zur Versickerungsfläche im Osten des Gebiets abgeleitet wird. 
Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser sind mit 
einer mindestens 30 cm starken, belebten Bodenschicht auszuführen. Rigolen in 
diesen Flächen können vom Landratsamt Tübingen, Wasserbehörde, zugelassen 
werden. 
 

10. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 
 

10.1 Ausführung von Wegen und Hofflächen auf dem Grundstück sowie von 
Stellplätzen 
 
Stellplätze, Rettungswege und befahrbare Notwege auf den Baugrundstücken sind 
auf einem wasserdurchlässigen Unterbau und in einer wasserdurchlässigen 
Oberfläche (z.B. Rasenpflaster, offene Fugen) auszuführen.  
Be- und Entladeflächen und Hofflächen, auf denen mit wassergefährdenden Stoffen 
umgegangen wird, sind mit wasserundurchlässigen Belägen herzustellen und an den 
Schmutzwasserkanal anzuschließen. 
 
Aufgrund der Lage des Gewerbegebietes im Wasserschutzgebiet „Hirrlinger Mühlen“ 
wird in diesem Zusammenhang noch auf die Festsetzung Nr. 10.5 hinsichtlich des 
Grundwasserschutzes hingewiesen. 
 

10.2 Erdaushub / Bodenschutz 
 
Der kulturfähige Oberboden, der bei den Bau- und Erschließungsmaßnahmen im 
Plangebiet anfällt, ist für Bodenverbesserungsmaßnahmen im Rahmen einer 
planexternen Ausgleichsmaßnahme zu verwenden. Dazu ist der humose Oberboden 
auf allen Flächen, die bebaut oder befestigt werden, vor Beginn von Erschließungs- 
und Baumaßnahmen abzuschieben und abseits des Baubetriebes zu lagern. 
Der humose Oberboden wird als oberste Bodenschicht auf Ackerflächen der 
Umgebung aufgebracht. Die Mächtigkeit der obersten Bodenschicht hat ca. 20 cm 
betragen. Der Auftrag darf nur auf Böden erfolgen, die weder bei der Funktion 
„natürliche Bodenfruchtbarkeit“ noch bei der Funktion „Sonderstandort für naturnahe 
Vegetation“ bereits eine hohe oder sehr hohe Funktionserfüllung besitzen. 
 
 Auf dem Baugrundstück sind Aufschüttungen zur Anpassung der Geländeoberfläche 
nur mit unbelastetem Bodenmaterial zulässig. 
 
 Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass eine Vermischung 
mit zwischengelagertem Bodenmaterial nicht erfolgen kann. 
 
 Aufgrund der Lage des Gewerbegebietes im Wasserschutzgebiet „Hirrlinger Mühlen“ 
wird in diesem Zusammenhang noch auf die Festsetzung Nr.10.5 hinsichtlich des 
Grundwasserschutzes hingewiesen. 
 

10.3 Einsatz insektenschonender Lampen und Leuchten 
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 Für Straßen-, Hof- und Gebäudeaußenbeleuchtung sind Lampen mit 
insektenschonender Bauweise und nicht anlockendem Lichtspektrum (Natriumdampf-
Hochdrucklampen oder warmweiße LED-Leuchten) zu verwenden. Für Straßen-, 
Gehweg- und Hofbeleuchtung sind außerdem asymmetrischen Planflächenstrahler 
(Abblendwinkel ≥ 80º) zu verwenden. 
 

10.4 Dachbegrünung 
 
 Dächer sind extensiv zu begrünen. Begrünte Dachflächen sind mit einer 
Mindestsubstratschicht von 10 cm auszubilden und mit Gräsern, bodendeckenden 
Gehölzen, Wildkräutern usw. dauerhaft zu bepflanzen.  
 Von der Dachbegrünung kann an denjenigen Stellen abgesehen werden, an denen 
Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie (Fotovoltaik- oder thermische Anlagen) 
errichtet werden. Dachflächen unter aufgeständerten Anlagen zur Nutzung von 
Sonnenenergie sind zu begrünen. 
 Die Vorschriften zur Beseitigung von Niederschlagswasser sind zu beachten.  
 

10.5 Grundwasserschutz 
 
Unterhalb der Gebäude und Außenflächen muss eine Deckschicht mit kf ≤ 10 -7 m/s 
und einer Mindeststärke von 1,0 m hergestellt werden. Für die Herstellung einer 
künstlichen Deckschicht darf in das Gelände eingegriffen werden. Die entstehenden 
Böschungsflächen sind von den Eigentümern der angrenzenden Grundstücke zu 
dulden. 
 
 Die künstliche, einzubauende Deckschicht kann aus statischen Gründen, falls 
erforderlich, mittels Kalk oder Bindemittelzugabe verbessert werden. 
  
 Für die Bauausführung sind besondere Vorsorgemaßnahmen gegen das Eindringen 
von wassergefährdenden Stoffen zu treffen. Diese Arbeitsschutzmaßnahmen sind vor 
Baubeginn dem Landratsamt Tübingen, Untere Wasserbehörde, zur Genehmigung 
vorzulegen. Es handelt sich u. a. um Schutzmaßnahmen bei der Lagerung von 
Betriebsstoffen, beim Betanken und beim Arbeiten in Bereichen ohne Deckschicht. 
 
Die Prüfung der wasserrechtlichen Gesichtspunkte soll im Einzelfall erfolgen, da die 
notwendigen Eingriffe in den Untergrund von der Größe der Einzelgrundstücke und 
der geplanten Nutzung abhängen. 
 
Zur Vermeidung von langfristigen Schadstoffeinträgen darf als Material zur 
Dacheindeckung sowie für Regenrinnen und -fallrohre kein unbeschichtetes Metall 
(Kupfer, Zink, Titanzink, Blei etc.) verwendet werden. Zulässig sind nur beschichtete 
Materialien wie z.B. beschichtetes Kupfer, Edelstahl, Aluminium. 
  
 Die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen, insbesondere Heizöl, ist nur in 
oberirdischen Anlagen zulässig. 
 
 Drainagen sind nicht zulässig und dürfen nicht an den Schmutz- oder 
Regenwasserkanal angeschlossen werden.  
 

10.6 Vogelschutz 
 
Wand- und Fensterflächen sind "vogelfreundlich" auszubilden, d.h. spiegelnde und 
glänzende Materialien müssen so behandelt werden, dass sie den oben genannten 
Zweck erfüllen. Fenster müssen einen Außenreflexionsgrad von maximal 15 % 
aufweisen. Vorgehängte Materialien aus Textilgewebe, Holz u.ä. sind möglich, wenn 
damit die Schutzwirkung erreicht wird. 
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Weiterführende Informationen und Empfehlungen sind im aktuellen Leitfaden der 
Schweizerischen Vogelwarte zu finden („Vogelfreundliches Bauen mit Glas und 
Licht“, 2012, Download auf http://www.vogelglas.info/). 
 

10.7 Besonderer Artenschutz 
 
Die Baufeldvorbereitung für öffentliche und private Baumaßnahmen darf nur außerhalb 
der Brutzeit der Feldlerche erfolgen. Die Brutzeit liegt zwischen 1. März und 31. August. 
 
Als populationsstützende Maßnahme für die Feldlerche sind zwei Lerchenfenster in 
der freien Feldflur nordwestlich von Bierlingen anzulegen. Ein Lerchenfenster wird auf 
Flurstück Nr. 3983 (neu) angelegt. Ein Lerchenfenster wird auf Flurstück Nr. 3933 
(neu) angelegt. Die Lerchenfenster umfassen eine Fläche von je 20 m². Die Lage des 
Lerchenfensters darf von Jahr zu Jahr innerhalb des Grundstücks variieren. 
 

10.8 Maßnahmen aus dem Ökokonto 
 
Gemäß Umweltbericht verbleibt rechnerisch ein Defizit von ca.1920 Ökopunkten. 
Das Restdefizit soll durch einen entsprechenden Anteil der Maßnahme 
„Biotopkomplex Stumpacher Weg“ des Ökokontos der Gemeinde ausgeglichen 
werden. 

 
11. Flächen, die mit einem Leitungsrecht belastet sind § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB 

 
11.1 Flächen für die bestehende 20-KV-Leitung 

 
Im Bebauungsplan sind die bestehende 20-KV-Leitung und das entsprechende 
Leitungsrecht auf beiden Seiten der Leitung mit 8.5 Meter zugunsten der Netze BW 
GmbH in roter Farbe festgesetzt. Innerhalb des Leitungsrechtes ist eine Bebauung 
nur nach Prüfung und Zustimmung der Netze BW zulässig. Andere Nutzungen sind 
nur in beschränkter Weise im Einvernehmen mit der Netze BW GmbH zulässig. 
Das Pflanzen von Bäumen und Sträuchern ist nur im Einvernehmen mit der Netze 
BW zulässig. 
 Diese Festsetzung ist solange anzuwenden, bis die Hochspannungsleitung abgebaut 
 und verkabelt ist. 
 

11.2 Leitungsrecht für den Abspannmast und die erdverkabelte 20-KV-Leitung 
 
Die im Bebauungsplan in brauner Farbe ausgewiesene 20-KV-Leitung und das 
dazugehörende Leitungsrecht sind zugunsten der Netze BW festgesetzt. Diese 
Festsetzung tritt dann in Kraft, wenn die 20-KV-Leitung in die Erde verlegt ist. Das 
Leitungsrecht im Bereich des Erdkabels hat eine Breite von insgesamt 1.0 Meter. 
 Innerhalb des Leitungsrechtes ist eine Bebauung unzulässig. Andere Nutzungen 
 sind in beschränkter Weise im Einvernehmen mit der Netze BW zulässig. 
Das Pflanzen von Bäumen und Sträuchern im Bereich des Leitungsrechtes ist nur im 
Einvernehmen mit der Netze BW GmbH zulässig. 
  

11.3 Leitungsrecht für Kabelverteilerschränke 
 
Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen wird auf den privaten Grundstücken in 
einem Streifen von 0,5 m ein Leitungsrecht für die Duldung von 
Kabelverteilerschränken festgesetzt.  
 

12. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen § 9 Abs. 1 
Nr. 25 a BauGB 
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 Entsprechend den Festsetzungen des zeichnerischen und des schriftlichen Teils 
dieses Bebauungsplanes sind von den Grundstückseigentümern Anpflanzungen 
vorzunehmen und dauerhaft zu erhalten. Von den festgesetzten Standorten für 
Einzelbaumpflanzungen kann auf den privaten Grundstücken aus technischen 
Gründen (Leitungen, Zufahrten) geringfügig abgewichen werden. 
  

12.1 Einzelbaumpflanzungen auf Baugrundstücken (Pflanzgebot 1) 
 
 Pro Baugrundstück ist je 500 m² Grundstücksfläche gemäß Pflanzliste 1 ein 
einheimischer Laubbaum, Stammumfang mind. 16-18 cm, zu pflanzen und dauerhaft 
zu erhalten. 
 
Pflanzliste 1 
Großkronige Bäume 
 Feld-Ahorn   Acer campestre 
 Berg-Ahorn   Acer pseudoplatanus 
 Vogel-Kirsche   Prunus avium 
 Trauben-Eiche  Quercus petraea 
 Hainbuche   Carpinus betulus 
 Gemeine Esche  Fraxinus excelsior 
 Winter-Linde   Tilia cordata 
 Sommer-Linde  Tilia platyphyllos 
 
Kleinkronige Bäume 
 Holzapfel   Malus sylvestris 
 Wildbirne   Pyrus pyraster 
 

12.2 Einzelbaumpflanzungen auf privaten Stellplatzflächen  
 
Je 5 Stellplätze ist ein Baum aus den Pflanzlisten 1 oder 2 mit einem 
Mindeststammumfang von 16-18 cm in einem Pflanzbeet mit einer Mindestgröße von 
10 m² zu pflanzen und dauernd zu erhalten. Die Pflanzbeete sind so anzulegen, dass 
immer in einer Gruppe von 5 Stellplätzen mindestens ein Baum gepflanzt wird. Die 
Bäume sind spätestens bis zur Schlussabnahme des Bauvorhabens zu pflanzen. 
 

12.3 Einzelbaumpflanzungen auf und entlang den öffentlichen Verkehrsflächen 
(Pflanzgebot 2) 
 
 Nach Planeintrag sind auf den öffentlichen Verkehrsflächen aus der Pflanzliste 2 
standortgerechte Hochstämme, 3 x verpflanzt, mit Ballen, Stammumfang mind. 18-
20 cm fachgerecht zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Pflanzbeete für 
Baumstandorte sind vollflächig zu begrünen. Die Standorte sind verbindlich 
festgesetzt. 
  
Pflanzliste 2 
Spitz-Ahorn   Acer platanoides 
Platane   Platanus acerifolia 
 

12.4 Einzelbaumpflanzungen am Baugebietsrand (Pflanzgebot 3) / Öffentliche 
Grünfläche 
 
 Nach Planeintrag sind auf den öffentlichen Grünflächen standortgerechte 
Hochstämme, 3 x verpflanzt, mit Ballen, Stammumfang mind. 18-20 cm aus der 
Pflanzliste 3, fachgerecht zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Standorte sind 
verbindlich festgesetzt. 
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Pflanzliste 3  
Winter-Linde   Tilia cordata 
Berg-Ahorn   Acer pseudoplatanus 
Spitz-Ahorn   Acer platanoides 
Esche    Fraxinus excelsior 
Trauben-Eiche  Quercus petraea 
 
 Die nicht von Bäumen eingenommenen Flächen der öffentlichen Grünflächen sind mit 
einer Gras-Kräuter-Mischung anzusäen. Die Flächen sind extensiv zu pflegen (1 bis 2 
Schnitte/Jahr). 
 

13. Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen § 9 Abs. 1 Nr. 
25 b BauGB 
 
Die zeichnerisch festgesetzten anzupflanzenden Bäume sind dauerhaft zu erhalten. 
Abgängige Bäume sind durch entsprechende Arten der Pflanzlisten 1 bis 3 zu 
ersetzen. 
 

14. Flächen zur Herstellung des Straßenkörpers § 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB 
 
Zur Herstellung des Straßenkörpers sind auf allen an öffentliche Verkehrsflächen 
angrenzenden Grundstücken unterirdische Stützbauwerke (z.B. Hinterbeton von 
Randsteinen), notwendige Abgrabungen und/oder Aufschüttungen entlang der 
Straßenbegrenzungslinie bis zu einer horizontalen Tiefe von 3 m auf den privaten 
Grundstücken zu dulden. 

 
 
Nachrichtliche Übernahme 
 
Hinweise 
 

1. Archäologische Funde 
 
Sollten im Zuge von Erdarbeiten archäologische Fundstellen (z.B. Mauern, Gruben, 
Brandschichten o.ä.) angeschnitten oder Funde gemacht werden (z.B. Scherben, 
Metallteile, Knochen), ist das Landesdenkmalamt, Abt. Archäologische 
Denkmalpflege, unverzüglich zu benachrichtigen. Auf § 20 DSchG wird verwiesen. 
 

2. Baugrunduntersuchungen 
 
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen 
(bei Wieder-befeuchtung) des Tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu 
rechnen. Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, 
Dolinen) sind nicht auszuschließen. 
 
Aufgrund der geologischen und topografischen Situation wird von einer Versickerung 
von Oberflächenwasser aus ingenieurgeologischer Sicht abgeraten. Ein 
ausreichender Sicherheitsabstand zwischen der Handkante im Osten und der 
Bebauung ist einzuhalten. 
Objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 
durch ein privates Ingenieurbüro mit Standsicherheitsnachweisen für den Bau- und 
den Endzustand werden für notwendig erachtet. Es wird empfohlen, etwaige geo-
technische Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum 
genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des 
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Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) ebenfalls durch 
objektbezogene Baugrunduntersuchungen zu klären.  
 

3. Bodenschutz 
 
Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzgesetzes 
(BodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BodSchV, DIN 19731, DIN 
18915) wird hingewiesen. 
 
Bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen ist auf einen sparsamen und 
schonenden Umgang mit Boden zu achten und jegliche Bodenbelastung auf das 
unvermeidbare Maß zu beschränken. Der Bodenaushub ist soweit möglich innerhalb 
des Baugrundstückes zu verwerten. Bodenversiegelungen sind auf das notwendige 
Maß zu begrenzen. 
 
Der belebte Oberboden ist zu schonen, bei Baumaßnahmen abzutragen, fachgerecht 
zwischen zu lagern und möglichst vollständig einer geeigneten Nutzung zuzuführen. 
Aushub- und Baumaterial dürfen nicht auf Flächen mit hoher Bedeutung für 
Naturhaushalt und Artenschutz gelagert werden. Auf die Festsetzung Nr. 10.2 zum 
Bodenschutz wird verwiesen.  
 

4. Grundwasserschutz 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt in der Zone III des 
rechtsverbindlichen Wasserschutzgebietes "Hirrlinger Mühlen". Die Verbote und 
Beschränkungen der Rechtsverordnung des Regierungspräsidiums Tübingen vom 
30. März 1993 (Gesetzblatt Seite 250 ff.), geändert durch Rechtsverordnung vom 20. 
August 1996 (Gesetzblatt Seite 632 ff.) sind einzuhalten. 
Anlagen für wassergefährdende Stoffe sowie der Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen, müssen den Anforderungen der §§ 19 g bis 19 l WHG, dem Stand der 
Technik und den besonderen Vorschriften für Anlagen in Wasserschutzgebieten 
entsprechend der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen und über Fachbetriebe (VawS) in der jeweils geltenden Fassung genügen, 
damit eine Gefährdung des Grundwassers ausgeschlossen werden kann. 
 
Aufgrund der Lage des Gewerbegebietes im Wasserschutzgebiet „Hirrlinger Mühlen“ 
wird in diesem Zusammenhang auf die Festsetzung Nr.10.5 hinsichtlich des 
Grundwasserschutzes hingewiesen. 
 

5. Altlasten 
 
Sofern im Zuge der Baumaßnahmen insbesondere bei Erdarbeiten Auffälligkeiten 
(Gerüche, Verfärbungen) festgestellt werden, so ist hiervon unverzüglich das 
Landratsamt Tübingen, Abteilung Umweltschutz zu informieren. Weitere Maßnahmen 
dürfen dann nur noch nach Absprache mit dem LRA erfolgen. 
 

6. Entwässerung 
 
Auf die Abwassersatzung der Gemeinde wird hingewiesen. 
Schmutzwasser ist über den Schmutzwasserkanal der Kläranlage zuzuleiten. Sofern 
eine Ableitung im natürlichen Gefälle nicht möglich ist, hat der 
Grundstückseigentümer die Zuleitung zum Schmutzwasserkanal entsprechend dem 
Stand der Technik (z.B. Hebeanlage) zu erfüllen.  
Anschlüsse, die an der Anschlussstelle der Grundstücksentwässerung 
(Rückstauebene) tiefer als die Straßenoberfläche liegen, müssen gegen Rückstau 
gesichert werden. (vgl. auch Abwassersatzung der Gemeinde Starzach). 



Bebauungsplan "Gewerbegebiet Stumpacher Weg Nord“ Starzach-Bierlingen Seite 11/12 
Entwurf von Textlichen Festsetzungen in der Fassung vom 27.11.2017  

Gauss+Lörcher Ingenieurtechnik GmbH / HPC AG / Gemeinde Starzach Druckdatum: 21.11.17 

 
7. Pflanzungen 

 
Alle Pflanzungsmaßnahmen sind bis zur Schlussabnahme der baulichen Anlagen 
oder nach der darauffolgenden Vegetationsperiode auszuführen. 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt über Baumstandorte und 
unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen 
und Verkehrswege; Ausgabe 1989 zu beachten. Es ist sicherzustellen, dass durch 
die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und die Erweiterung der 
Stromtrassen der Netze BW GmbH nicht behindert werden. 
 

II. Örtliche Bauvorschriften "Stumpacher Weg Nord" 
 
Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 
05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416) zuletzt geändert durch Artikel 70 der VO vom 
11.11.2014 (GBl.S.501) 
 

1. Werbeanlagen § 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO 
 
Werbeanlagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 
Werbeanlagen mit wechselndem bewegten Licht, Lauflicht-Wechselanlagen, Booster 
(Lichtwerbung am Himmel) und Fesselballone sind unzulässig.  
 

1.1 Werbeanlagen an den Gebäuden 
 
An den Wandflächen der Gebäude darf maximal eine Werbeanlage angebracht 
werden. Sie ist nur an der Stätte der Leistung zulässig. 
Die Höhe darf nicht mehr als 0.80 Meter und die Länge nicht mehr als die Hälfte der 
jeweiligen Gebäudeseiten betragen. 
Werbeanlagen auf dem Dach sind unzulässig. 
  

1.2 Werbeanlagen auf dem Baugrundstück 
 
Je Baugrundstück ist eine freistehende Werbeanlage bis zu einer Höhe von max. 
4.00 m, einer Breite von max. 1,50 m und einer Tiefe von max. 0.30 m zulässig. 
 

2. Dachneigung, Dachdeckungsmaterial und Dachaufbauten § 74 Abs. 1 Nr.1 LBO 
 
Die Dachneigung darf bei Pultdächern maximal 15° und bei Satteldächern maximal 
20o betragen.  
Dachflächen sind mit einer Mindestsubstratschicht von 8 cm auszubilden und mit 
Gräsern, bodendeckenden Gehölzen, Wildkräutern usw. dauerhaft zu bepflanzen. 
Von der Dachbegrünung kann abgesehen werden, wenn Anlagen zur Nutzung von 
Sonnenenergie (Fotovoltaik- oder thermische Anlagen) auf dem Dach errichtet 
werden. Dabei ist mindestens die Hälfte der nicht begrünten Dachfläche als 
Kollektorfläche herzustellen. Die Vorschriften zur Beseitigung von 
Niederschlagswasser sind zu beachten. 
 

3. Antennenanlagen § 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO 
 
Parabolantennen sind dem jeweiligen Untergrund farblich anzupassen. Sie dürfen 
nur auf den Dachflächen aufgebracht werden. 
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4. Einfriedungen § 74 Abs. 1 Nr.3 LBO 
 
Als Abgrenzung zu den öffentlichen Verkehrsflächen sind Jäger-, Maschendraht- und 
Knüpfdrahtzäune sowie Stacheldraht unzulässig. Maschendraht- und 
Knüpfdrahtzäune können ausnahmsweise zugelassen werden, wenn sie in Hecken 
und/oder Sträucher integriert und vom öffentlichen Verkehrsraum nicht einsehbar 
sind. 
Einfriedungen dürfen eine Höhe von 1,6 Meter -gemessen von Oberkante der 
öffentlichen Verkehrsfläche-  nicht überschreiten. Die Einfriedungen müssen zur 
öffentlichen Verkehrsfläche und zu angrenzenden landwirtschaftlichen Grundstücken 
einen Abstand von 0,50 m einhalten. 
 

5. Niederspannungsfreileitungen § 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Niederspannungs- und 
Telekommunikationsleitungen unterirdisch zu verlegen. 
 

6. Gestaltung der nicht überbauten Flächen bebauter Grundstücke § 74 Abs. 1 Nr.3 
LBO 
 
Die nicht überbauten Flächen oder betrieblich nicht genutzten Freiflächen sind zu 
begrünen. 
 

7. Beseitigung von Niederschlagswasser § 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO 
 
Das unbelastete Regenwasser der Dach- und Hofflächen ist auf dem Grundstück zu 
sammeln und über Regenwasserkanäle oder Regenwassermulden den öffentlichen 
Retentionsflächen zuzuleiten.  
Dachdeckungen und Regenfallrohre aus Blei, Kupfer und anderen Materialien, bei 
denen durch Auswaschungen Schadstoffe in den Untergrund gelangen können, sind 
nicht zulässig. Dachflächenmaterial aus Titanzink wird auf maximal 10 % der 
gesamten Dachfläche begrenzt.  
Rückhaltemulden sind mit einer mindestens 30 cm starken und belebten 
Bodenschicht auszuführen. 
Be- und Entladeflächen sowie befestigte Hofflächen, auf denen mit 
wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird, sind an den Schmutzwasserkanal 
anzuschließen 
 

8. Ordnungswidrigkeiten §75 LBO 
 

 Ordnungswidrig handelt derjenige, der diesen örtlichen Bauvorschriften 
zuwiderhandelt (§ 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO). 

 
 
 
Rottenburg, den 27.11.2017   Starzach, den 27.11.2017 
Paul Gauss  Thomas Noé 
 
 
 
Gauss+Lörcher   Bürgermeister 
Ingenieurtechnik GmbH  



Kreis Tübingen 
 
Gemeinde Starzach 
Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften "Gewerbegebiet 
Stumpacher Weg Nord"  
in Starzach-Bierlingen  
 
 
Teil A: Städtebauliche Begründung 
Teil B: Verfahren und Gutachten 
Teil C: Umweltbericht (Büro HPC; getrennt beigefügt) 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand: 27.11.2017 
 
 
Planung: 
 
Gauss+Lörcher  
Ingenieurtechnik GmbH 
Tübinger Straße 30  
72108 Rottenburg  
Tel: 07472/9671-0  



Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Gewerbegebiet Stumpacher Weg Nord" in Starzach-Bierlingen   S.  2/11 
Begründung in der Fassung vom 27.11.2017  
 

Gauss+Lörcher Ingenieurtechnik GmbH, Rottenburg/ HPC AG, Rottenburg / Gemeinde Starzach Druckdatum: 21.11.17  
 

A. Städtebauliche Begründung  
 
 
1. Erfordernis der Planaufstellung 
 

Am westlichen Ortsrand von Bierlingen wurde das Gewerbegebiet „Stumpacher Weg“ 
entwickelt. Die dort zur Verfügung stehenden Baugrundstücke sind zwar noch nicht 
alle genutzt aber seit Juni 2014 alle verkauft. Nachdem die Nachfrage nach 
gewerblichen Baugrundstücken, insbesondere aus dem ortsansässigen Gewerbe, 
aber auch von außerhalb nach wie vor besteht und mit dem vorhandenen Gebiet die 
wesentlichen Erschließungsvoraussetzungen für eine mögliche Erweiterung 
geschaffen sind, hat sich der Gemeinderat dafür entschieden, den Gewerbestandort 
„Stumpacher Weg“ in Starzach-Bierlingen zu erweitern. 
 
Aktuell bestehen lediglich noch in dem Gewerbegebiet „Starzach“ in Börstingen 
einige gewerbliche Baugrundstücke. Diese sind jedoch in privatem Eigentum und 
somit für die Gemeinde nicht verfügbar. 
 
Es gibt keine nennenswerten untergenutzten gewerblichen Gebäude, die einer 
gewerblichen Nutzung zugeführt werden könnten.  
 
Um insbesondere für örtliches Gewerbe und örtliche Handwerker entsprechende 
Baugrundstücke verfügbar zu haben, hat der Gemeinderat am 29.09.2014 
beschlossen, das vorhandene Gewerbegebiet „Stumpacher Weg“ nach Norden zu 
erweitern und den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan gefasst. Mit der 
Erarbeitung und Aufstellung eines Bebauungsplanes wird damit eine geordnete 
städtebauliche Entwicklung gewährleistet. 
  

2. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan / Landschaftsplan 
 

Der Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Rottenburg am Neckar, 
Hirrlingen, Neustetten, Starzach wurde im Jahr 2005 unter Anderem dahingehend 
geändert, dass im Bereich „Stumpacher Weg“ gewerbliche Bauflächen dargestellt 
wurden.  
Die Flächen für das künftige Gewerbegebiet „Stumpacher Weg Nord“ sind im 
Flächennutzungsplan als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. Aufgrund dieser 
Sachlage hat die Verwaltung mit dem Regierungspräsidium Tübingen ein Gespräch 
geführt, in dem signalisiert wurde, dass hier eine gewerbliche Entwicklung 
mitgetragen wird. Diese Sachlage macht neben der Aufstellung des 
Bebauungsplanes noch die Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 
Die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft hat in der Sitzung am 06.07.2015 die 
Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren beschlossen.   
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird eine Umweltprüfung durchgeführt. 
 

3. Beschreibung des Planbereiches 
 

Das vorgesehene Gewerbegebiet „Stumpacher Weg Nord“ befindet sich am 
westlichen Rand von Bierlingen und grenzt unmittelbar an das bestehende 
Gewerbegebiet „Stumpacher Weg“.  
Der gesamte Bereich liegt an der Landesstraße 392 (L 392), sie führt in westlicher 
Richtung nach Felldorf und von dort weiter zur L 360, ins Eyachtal.  
Das geplante Gebiet soll über die bestehende Einmündung an der L392 erschlossen 
werden.  
Die Grundstücke sind landwirtschaftlich als Acker- bzw. Grünland genutzt. 
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Das Plangebiet liegt topographisch auf einer Höhe von etwa 521 Meter bis 527 Meter 
ü. NN. 
Der räumliche Geltungsbereich hat eine Gesamtfläche von ca. 2,9 ha und befindet 
sich innerhalb des laufenden Flurbereinigungsverfahren Starzach Höhengemeinden.  
 
 

4. Bestehende Rechtsverhältnisse  
 

Das Plangebiet liegt in der Schutzzone III des Wasserschutzgebiets "Hirrlinger 
Mühlen". 
 

5. Rahmenbedingungen 
 
5.1 Erschließung 
 

Die Erschließung des geplanten Gewerbegebietes ist mit dem bereits bestehenden 
Anschluss an die L392 gesichert. 

 
5.1.2  Entwässerung 
 

Es ist ein Trennsystem vorgesehen. Das Schmutzwasser, das Oberflächenwasser  
von Straßen, Parkierungs-, Be- und Entladeflächen sowie befestigte Hofflächen, auf 
denen mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird, werden in den 
Schmutzwasserkanal geleitet.  
Die vorhandenen Schmutzwasserleitungen im Ortsteil Bierlingen reichen für die 
Aufnahme des zusätzlichen Schmutzwassers aus.   
 
Das auf den Dächern anfallende Niederschlagswasser und das unbelastete 
Niederschlagswasser von Grundstücksflächen und Stellplätzen werden in einem 
getrennten Rohrnetz gesammelt und der bestehenden Retentions- und 
Versickerungsfläche mit Rigole östlich des Gebiets – im Räumlichen Geltungsbereich 
des Gewerbegebietes „Stumpacher Weg Erweiterung“ zugeleitet werden. Das aus 
Westen anströmende Außenbereichswasser kann in der öffentlichen Grünfläche 
aufgenommen werden.  
 

5.1.3 Wasserversorgung 
 

Ein Anschluss an das vorhandene Frischwassernetz für die betrieblichen Belange ist 
gewährleistet. Das vorhandene Wassernetz gewährleistet die 
Löschwasserversorgung nicht. Deshalb muss ein Löschwasserbehälter 
installiert/gebaut werden. Dieser Löschwasserbehälter wird außerhalb des 
Geltungsbereichs positioniert werden. Ein geeigneter Standort muss noch festgesetzt 
werden. 
 

5.1.4 Stromversorgung 
 

Die Stromversorgung kann hergestellt werden. Zur Stromversorgung des 
Plangebietes ist zunächst noch die bestehende Umspannstation "Stumpacher Weg" 
ausreichend. Die Errichtung und Notwendigkeit einer weiteren Station hängt von der 
Nutzung und dem benötigten Leistungsbedarf der neuen Gewerbebetriebe in dem 
Gebiet ab. Deshalb kann derzeit noch kein Standort festgelegt werden. Sollte eine 
weitere Station erforderlich werden, kann sie innerhalb der öffentlichen Grünfläche im 
nördlichen Bereich im Einvernehmen mit der Gemeinde realisiert werden.   
Die vorhandene 20-KV-Freileitung soll verkabelt werden. Da die 
Rahmenbedingungen noch nicht geklärt sind, wurde eine Regelung getroffen, die 
sowohl die bestehende Leitung sichert als auch eine Erdverkabelung ermöglicht. 
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Sobald die Erdverkabelung realisiert ist, treten die Festsetzungen für die zurzeit 
vorhandene Leitung außer Kraft. 
Aufgrund der Stellungnahme der Netze BW wird in den Textteil des 
Bebauungsplanes aufgenommen, dass erforderliche Kabelverteilerschränke auch auf 
privaten Grundstücken in einem Streifen von 0,5 m Tiefe entlang der öffentlichen 
Verkehrsflächen zu sind. 

 
5.2 Geplante Gebäude 
 

Die geplante Bebauung soll sich insbesondere in der Höhenentwicklung und in der 
Kubatur an der Bebauung des vorhandenen Gewerbegebiets orientieren.   

 
5.3 Berücksichtigung der Umweltbelange, Artenschutz 
 

Mit dem Bebauungsplan werden nachteilige Umweltauswirkungen vorbereitet. Zum 
Teil handelt es sich dabei um Umweltauswirkungen, die als erhebliche 
Beeinträchtigungen, d. h. Eingriffe im Sinne des Naturschutzgesetzes zu werten sind. 
Diese unterliegen planungsrechtlich der Eingriffsregelung. Die Belange der Umwelt 
werden ausführlich im Umweltbericht dargestellt. Nachteilige Umweltauswirkungen 
werden durch entsprechende Festsetzungen vermieden, gemindert und 
ausgeglichen. Dadurch wird auch der Eingriffsregelung entsprochen. 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind zudem artenschutzrechtliche 
Belange zu berücksichtigen. Im vorliegenden Fall erfolgt dies durch einen Fachbeitrag 
Artenschutz, mit besonderem Augenmerk auf die Vogelarten. Die sich daraus 
ergebenden Vermeidungs- und Ausgleichsmaßahmen sind detailliert im 
Umweltbericht dargestellt und werden planungsrechtlich durch Festsetzungen 
gesichert. 

 
6. Ziele und Zwecke der Planung 
 

Mit dem Bebauungsplan sollen die Nutzungsmöglichkeiten für neu zu schaffende 
gewerbliche Baugrundstücke festgesetzt werden, um eine geordnete städtebauliche 
Entwicklung zu gewährleisten.  
Mit dem Gewerbegebiet sollen die Voraussetzungen insbesondere für Umsiedlungen 
von örtlichen Gewerbe- und Handwerksbetrieben geschaffen werden, die einen 
geänderten Flächenbedarf und geänderte betriebliche Anforderungen haben.  
Oft machen auch technische oder organisatorische Umstrukturierungen einen Bedarf 
nach neuen gewerblichen Baugrundstücken erforderlich.  
Es sollen auch Baugrundstücke für Neuansiedlungen von Gewerbetreibenden sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der Gemeinde bereitgestellt werden. 

 
7. Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
7.1 Art der baulichen Nutzung 
 

Das Plangebiet dient der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden 
Gewerbebetrieben. Im Anschluss an das bestehende Gewerbegebiet "Stumpacher 
Weg" wird daher ein "Gewerbegebiet" nach § 8 BauNVO festgesetzt.   
 
Zulässig sind die in § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BauNVO genannten Anlagen und 
Vorhaben von Gewerbebetrieben aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze, öffentliche 
Betriebe, Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude.  
Je Baugrundstück ist eine Wohnung für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie 
für Betriebsinhaber und Betriebsleiter zugelassen. Die Wohnung muss dem 
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Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse 
deutlich untergeordnet sein. Eigenständige Wohngebäude sind nicht zulässig. 
  
Nicht zulässig sind Tankstellen, Anlagen für sportliche, kirchliche, kulturelle, soziale 
und gesundheitliche Zwecke und Vergnügungsstätten sowie Einzelhandelsbetriebe. 
 Gebäude und Abstell- bzw. Stellplätze zur gewerblichen Vermietung, zur 
Unterstellung von Pkw`s und Wohnmobilen sind ebenfalls nicht zulässig. 
Einzelhandelsbetriebe sowie Speditionen und Logistikunternehmen sind auch 
ausgeschlossen.  
 
Eine Verkaufsstelle ist auf dem Grundstück nur dann ausnahmsweise zulässig, wenn 
sie mit dem Produktions- oder Handwerksbetrieb verbunden ist und die dort 
hergestellten Produkte sowie die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem 
handwerklichen Betrieb stehenden sonstigen Produkte veräußern. Die Verkaufsfläche 
darf höchstens 10% der Produktionsfläche oder maximal 150 m² betragen. 
 
Das geplante Gewerbegebiet soll insbesondere als Gebiet für produzierendes 
Gewerbe und für Handwerker entwickelt werden.  
Im benachbarten und bestehenden Gewerbegebiet wurde vor einigen Jahren ein 
Lebensmittelmarkt zugelassen, der die Versorgung von Bierlingen mit Gütern des 
täglichen Bedarfs gewährleistet. Es ist nicht vorgesehen weiteren Einzelhandel 
anzusiedeln. 
 

7.2 Maß der baulichen Nutzung 
 

Im Gewerbegebiet ist das Maß der baulichen Nutzung durch Planeintrag der 
Grundflächenzahl von 0,6 und einer maximalen Gebäudehöhe festsetzt. Die 
maximale Höhe der baulichen Anlagen darf zwischen 6 m bzw. 9 m Wandhöhe über 
einem definierten Bezugspunkt betragen.  
Die Festsetzungen zur Höhe beinhalten die Vorstellung einer bis zu 
zweigeschossigen Bebauung für die gewerblich genutzten Gebäude.  
Die Festsetzungen zur Höhe beziehen sich auf die Erdgeschoßfußbodenhöhe (EFH) 
des Rohfußbodens. Die Wandhöhe wird vom festgesetzten Bezugspunkt bis zum 
Schnittpunkt der Außenkante des Gebäudes mit der Oberkante Dachhaut gemessen. 
Als Außenkante des Gebäudes gelten Wände und/oder Stützen. 
Für die Gewerbegrundstücke am westlichen Ortsrand wird eine Abstufung auf 6 m 
vorgesehen, um den Übergang zur freien Landschaft zu gestalten.  
Technisch oder funktional bedingte höhere Gebäudeteile (wie Aufbauten, Abzüge, 
Belüftungseinrichtungen usw.), die mit dem Hauptbaukörper verbunden sind, dürfen 
im Einvernehmen mit der Baugenehmigungsbehörde diese Höhenangaben 
ausnahmsweise bis zu einer Höhe von 3 m überschreiten, sofern sie nicht mehr als 
10 vom Hundert der Dachfläche einnehmen. 

 
Mit diesen Festsetzungen kann eine Bebauung erreicht werden, die eine 
angemessene gewerbliche Nutzung zulässt und zusammen mit den geplanten 
landschaftsgestaltenden Maßnahmen als städtebaulich und in das Orts- und 
Landschaftsbild integriert betrachtet werden kann.  
Für die Höhenlage der baulichen Anlagen wird die Erdgeschossfußbodenhöhe als 
unterste Ebene festgelegt. Diese darf nicht tiefer als die vorhandene 
Geländeoberfläche und max. 0,80 m über der Straßenachse in Gebäudemitte liegen. 
Die maßgebenden Höhen der Straßenachsen sind in der Planzeichnung festgelegt. 
  
Unterkellerungen von Gebäuden sind nicht zulässig.  
Die Gründungen der baulichen Anlagen (Streifen- und Punktfundamente) sowie     die 
Verlegung der Ver- und Entsorgungsleitungen darf nur bis zur Tiefe der 
Frostsicherheit erfolgen. Diese Festsetzungen ergeben sich aus der schwachen 
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Deckschicht über dem Grundwasserleiter und der Schutzverordnung für das 
Wasserschutzgebiet. 
Das Büro HPC Rottenburg hat die Deckschichten untersucht und mit der Unteren 
Wasserbehörde vom Landratsamt Tübingen folgende Festsetzungen besprochen:  
 

• Unterhalb der Gebäude und Außenflächen muss eine Deckschicht mit kf≤10 -7 
m/s und einer Mindeststärke von 1,0 m hergestellt werden. Für die Herstellung 
einer künstlichen Deckschicht darf in das Gelände eingegriffen werden. Die 
entstehenden Böschungsflächen sind von den Eigentümern der 
angrenzenden Grundstücke zu dulden.  

 
• Die künstliche, einzubauende Deckschicht kann aus statischen Gründen, falls 

erforderlich, mittels Kalk oder Bindemittelzugabe verbessert werden. 
 

• Für die Bauausführung sind besondere Vorsorgemaßnahmen gegen das 
Eindringen von wassergefährdenden Stoffen zu treffen. Diese 
Arbeitsschutzmaßnahmen sind vor Baubeginn dem Landratsamt Tübingen, 
Untere Wasserbehörde, zur Genehmigung vorzulegen. Es handelt sich u. a. 
um Schutzmaßnahmen bei der Lagerung von Betriebsstoffen, beim Betanken 
und beim Arbeiten in Bereichen ohne Deckschicht. 

 
• Die Prüfung der wasserrechtlichen Gesichtspunkte soll im Einzelfall erfolgen, 

da die notwendigen Eingriffe in den Untergrund von der Größe der 
Einzelgrundstücke und der geplanten Nutzung abhängen. 

 
Zusätzlich werden noch folgende Festsetzungen getroffen, die für das 
Wasserschutzgebiet relevant sind: 
 
Zur Vermeidung von langfristigen Schadstoffeinträgen darf als Material zur 
Dacheindeckung sowie für Regenrinnen und -fallrohre kein unbeschichtetes Metall 
(Kupfer, Zink, Titanzink, Blei etc.) verwendet werden. Zulässig sind nur beschichtete 
Materialien wie z.B. beschichtetes Kupfer, Edelstahl, Aluminium. 
  
Die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen, insbesondere Heizöl, ist nur in 
oberirdischen Anlagen zulässig. 
 
Drainagen sind nicht zulässig und dürfen nicht an den Schmutz- oder 
Regenwasserkanal angeschlossen werden. 
 

7.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen, Stellung baulicher Anlagen 
 

Die Bauweise ist durch Planeintrag als offene oder abweichende Bauweise 
festgesetzt. Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die festgesetzten 
Baugrenzen bestimmt, die aufgrund ihrer Größe und ihres Zuschnittes ein hohes Maß 
an Flexibilität zulassen.  
 
Die baulichen Anlagen sind so zu errichten, dass der überwiegende Teil einer 
Außenwand parallel zu einer Baugrenze verläuft.  
Mit dieser Festsetzung soll die künftige Bebauung so geordnet werden, dass 
insbesondere klar geordnete, öffentliche Straßenräume entstehen. 

 
7.4. Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen 
 

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, Garagen sowie verfahrensfreie Anlagen 
nach § 50 Abs. 1 LBO sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
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zulässig. Stützmauern nach Nr. 7 c des Anhangs zu § 50 Abs. 1 LBO sind auch 
außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 
 
Ausnahmsweise können bis zu 10 % der notwendigen Stellplätze und ihre Zufahrten 
außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zugelassen werden, wenn je 
ausnahmsweise errichtetem Stellplatz auf dem Baugrundstück ein hochstämmiger 
standortgerechter Baum entsprechend den Pflanzlisten 1 oder 2 gepflanzt wird. 
 
Damit soll erreicht werden, dass Stellplätze flächensparend innerhalb von den 
großzügig festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen untergebracht und die 
verbleibenden Flächen zwischen den Gebäuden und den Straßen begrünt werden. 
 
 
 

7.5 Verkehrsflächen 
 

Für die Erschließung der Baugrundstücke werden innerhalb des räumlichen 
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes die notwendigen öffentlichen 
Verkehrsflächen festgesetzt. 
Im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens wurden neue Grundstücke und 
Wegeparzellen gebildet. Ein neuer Feldweg, der für die Bewirtschaftung von 
landwirtschaftlichen Grundstücken im Westen des Gewerbegebietes erforderlich ist, 
kann nicht als gewerbliche Baufläche festgesetzt werden. Diese Fläche bleibt 
bestehen und wird im Einvernehmen mit der Gemeinde im Bebauungsplan als 
Feldweg festgesetzt. Damit keine weitere Versieglung entsteht, wird er als Grasweg 
hergestellt. 
 

7.7 Versorgungsflächen 
 

Zur Versorgung des Plangebietes mit Elektrizität sind zurzeit keine 
Umspannstationen erforderlich. Sollte sich bei der Realisierung des Gewerbegebietes 
zeigen, dass Flächen für Umspannstationen erforderlich werden, sind diese auf 
gemeindeeigenen Grundstücken im Norden des Gebietes oder auf demjenigen 
Baugrundstück zu realisieren, das den Bedarf notwendig macht. 
 

7.8 Flächen und Anlagen für die Rückhaltung von Niederschlagswasser 
 

Das unbelastete Regenwasser der Dach- und Hofflächen ist auf dem Grundstück zu 
sammeln und über Regenwasserkanäle oder Regenwassermulden den öffentlichen 
Retentionsflächen zuzuleiten. 
 

7.9 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft 

 
Mit der Realisierung des geplanten Gewerbegebietes findet ein Eingriff in Natur und 
Landschaft statt. Zur Minderung, zum Ausgleich und als Ersatz für diesen Eingriff 
werden unterschiedliche Festsetzungen getroffen: 
Zur Minderung der Versiegelung, zum Boden- und Grundwasserschutz, zur 
Gestaltung von Stellplätzen, Feuerwehrzufahrten usw. sowie zum Erdaushub, zum 
Einbau von Erdmaterial, zur Dachbegrünung, zur Verwendung von Materialien bei der 
Dacheindeckung und zur Lagerung von Heizöl. 
Durch diese Festsetzungen soll der Zustand von Natur und Landschaft im Plangebiet 
nur im unbedingt erforderlichen Maß in Anspruch genommen werden. Insbesondere 
dem erforderlichen Grundwasserschutz muss in hohem Maße Rechnung getragen 
werden. 
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Die extensive Dachbegrünung trägt zur Bewirtschaftung des Niederschlagswassers 
bei und mindert auch die Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Grundsätzlich sind 
die Dachflächen mit einer Substratschicht von mindestens 10 cm zu begrünen. Wenn 
eine Dachbegrünung nicht realisiert werden soll, sind ersatzweise Anlagen zur 
Nutzung von Sonnenenergie herzustellen. Unter aufgeständerten Anlagen zur 
Nutzung von Sonnenenergie ist eine Dachbegrünung erforderlich. Mit diesen 
Vorschriften soll ein klimaschutzwirksamer Ausgleich erreicht werden. 
 
Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der freilebenden Tier- und Pflanzenwelt 
durch Lichtimmissionen ist festgesetzt, dass notwendige Beleuchtungen mit 
asymmetrischen Planflächenstrahlern und insektenfreundlichen Leuchtmitteln gewählt 
werden müssen. Dadurch wird eine insektenanziehende Wirkung der Beleuchtung 
vermieden, die langfristig zum Entzug einer ausreichenden Nahrungsgrundlage von 
Vögeln und Fledermäusen sowie zur Beeinträchtigung geschützter Insektenarten 
führen kann.  
 
Um Kollisionen von Vögeln an Glas- oder Metallfassaden zu reduzieren, sind stark 
spiegelnde und transparente Flächen mit hoher Durchsicht zu vermeiden. Anstelle 
von spiegelnden Gläsern und Metallelementen sind "vogelfreundliche" Alternativen 
wie z.B. handelsübliche Gläser mit einem Außenreflexionsgrad von maximal 15 %, 
flächige Markierungen oder transluzente Materialien einzusetzen. Vorgehängte 
Materialien und begrünte Fassaden können ebenfalls einen Vogelkollisionsschutz 
bewirken. Weitere Ausführungen können dem Umweltbericht entnommen werden. 
 
Ein Revierzentrum der Feldlerche liegt innerhalb des Geltungsbereichs; es geht mit 
den Baumaßnahmen verloren. Um zu vermeiden, dass Feldlerchen, ihre Nester und 
ihre Gelege verletzt und zerstört werden, darf die Baufeldvorbereitung für öffentliche 
und private Baumaßnahmen darf nur außerhalb der Brutzeit der Feldlerche erfolgen. 
Weiterhin wird eine CEF-Maßnahme zur Stützung der Feldlerchenpopulation 
durchgeführt. Dazu wird auf zwei Grundstücken nordwestlich des Plangebiets je ein 
Lerchenfenster angelegt. 
 
Das Gewerbegebiet befindet sich mit seinem räumlichen Geltungsbereich innerhalb 
des Wasserschutzgebietes „Hirrlinger Mühlen“. Aufgrund dieser Sachlage sind in 
Abstimmung mit dem Landratsamt Tübingen, Untere Wasserbehörde“ folgende 
Schutzmaßnahmen erforderlich: 
 

• Unterhalb der Gebäude und Außenflächen muss eine Deckschicht mit kf≤10 -7 
m/s und einer Mindeststärke von 1,0 m hergestellt werden. Für die Herstellung 
einer künstlichen Deckschicht darf in das Gelände eingegriffen werden. 
 

• Die künstliche, einzubauende Deckschicht kann aus statischen Gründen, falls 
erforderlich, mittels Kalk oder Bindemittelzugabe verbessert werden. 
 

• Für die Bauausführung sind besondere Vorsorgemaßnahmen gegen das 
Eindringen von wassergefährdenden Stoffen zu treffen. Diese 
Arbeitsschutzmaßnahmen sind vor Baubeginn dem Landratsamt Tübingen, 
Untere Wasserbehörde, zur Genehmigung vorzulegen. Es handelt sich u. a. 
um Schutzmaßnahmen bei der Lagerung von Betriebsstoffen, beim Betanken 
und beim Arbeiten in Bereichen ohne Deckschicht. 
 

• Die Prüfung der wasserrechtlichen Gesichtspunkte soll im Einzelfall erfolgen, 
da die notwendigen Eingriffe in den Untergrund von der Größe der 
Einzelgrundstücke und der geplanten Nutzung abhängen. 
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• Zur Vermeidung von langfristigen Schadstoffeinträgen darf als Material zur 
Dacheindeckung sowie für Regenrinnen und -fallrohre kein unbeschichtetes 
Metall (Kupfer, Zink, Titanzink, Blei etc.) verwendet werden. Zulässig sind nur 
beschichtete Materialien wie z.B. beschichtetes Kupfer, Edelstahl, Aluminium. 
 

• Die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen, insbesondere Heizöl, ist nur 
in oberirdischen Anlagen zulässig. 
 

• Drainagen sind nicht zulässig und dürfen nicht an den Schmutz- oder 
Regenwasserkanal angeschlossen werden. Untergeschosse sind als 
wasserdichte und auftriebssichere Wanne auszubilden. 

 
 

7.10  Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern, Erhaltung von Bäumen und 
Sträuchern 

 
Die Anpflanzung und Erhaltung von Bäumen und Sträuchern dienen der Einbindung 
des Gewerbegebiets in die freie Landschaft. Darüber hinaus sollen diese Regelungen 
zur Durchgrünung des geplanten Gewerbegebietes beitragen. An den Gebietsrändern 
sollen gebietsheimische Arten eingesetzt werden, während im Verkehrsraum auch 
besonders robuste, nicht heimische Arten zur Anwendung kommen, da diese den 
besonderen standörtlichen Bedingungen besser gewachsen sind. Weitere 
Ausführungen können dem Umweltbericht entnommen werden. 
 

8.  Hinweise 
 

Die Festsetzungen und Hinweise wurden entsprechend den Stellungnahmen der zu 
beteiligenden Behörden und Trägern öffentlicher Belange ergänzt. 

 
9. Örtliche Bauvorschriften  
 

Mit den örtlichen Vorschriften zur Gestaltung soll ein einheitliches und mit der 
Umgebung in Einklang befindliches Erscheinungsbild des Plangebietes erreicht 
werden. Es werden insbesondere geregelt: 
 
• Gestaltung von Werbeanlagen  
• Einfriedungen zu den öffentlichen Verkehrsflächen 
• Gestaltung der nicht überbauten Flächen bebauter Grundstücke 

 
Zudem wird die Entwässerungsplanung detailliert geregelt. Zur Minderung negativer 
Auswirkungen auf den Wasserhaushalt durch Versiegelung ist die Rückhaltung und 
gedrosselte Ableitung von nicht verschmutztem Niederschlagswasser vorgesehen.  
 

10. Maßnahmen zur Verwirklichung der Planung 
 

Zwischen den Ortsteilen Bierlingen und Felldorf findet ein Flurbereinigungsverfahren 
statt. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Im Bereich des Gewerbegebietes 
„Stumpacher Weg Nord“ sollen die Grundstücke der Gemeinde zugeteilt werden. 
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11. Flächenbilanz  
 

Geltungsbereich 2,90 ha 100 % 
 
Gewerbegebiet 1,88 ha  65 % 
Verkehrsfläche 0,42 ha 15 % 
Öffentliche Grünfläche  0,60 ha  20 % 

 
 
Teil B: Verfahren und Gutachten 
 
Verfahren 
 
1.1 Aufstellungsbeschluss 
 
 Der Gemeinderat von Starzach hat in seiner Sitzung am 29.9.2014 die Aufstellung 

des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Stumpacher Weg Nord“ beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde am 17. Juli 2015 ortsüblich, öffentlich bekannt gemacht. 

 
1.2 Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
 Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte im 

Rahmen der parallelen öffentlichen Auslegung von 28. Juli 2015 bis 31. August 2015 
in Starzach-Bierlingen. Von den Bürgerinnen und Bürgern wurden keine 
Stellungnahmen abgegeben: 

   
 
1.3 Beteiligung der Behörden 
 
 Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

fand in der Zeit von 20. Juli 2015 bis 31. August 2015 statt. 
 

Zusammengefasst können folgende wesentlichen Punkte dargestellt werden: 
- Netze BW  

Lösungsmöglichkeiten für die 20-KV-Leitung und Kostentragung 
Bedarf von Umspannstationen 
Regelung von Kabelverteileranlagen 
 

- Regionalverband Neckar-Alb 
Aussagen zur Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen der 
Regionalplanung 
 

- Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
Hinweise zum Boden, Oberflächenwasser, Baugrund, Grundwasser, Bergbau und 
Geotopschutz 
 

- Landratsamt Tübingen 
Aussagen zur Eingriffs- und Ausgleichsbilanz, Grundwasserschutz, Abwasser- 
und Niederschlagswasserbeseitigung, zur Inanspruchnahme von 
landwirtschaftlichen Böden, zur Art der baulichen Nutzung, zum Naturschutz 
 

- Regierungspräsidium Tübingen 
Aussagen zur Art der baulichen Nutzung, zum Boden und Grundwasserschutz, zu 
den Belangen des Forsts 
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1.4  Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Trägern 

öffentlicher Belange, die bei der öffentlichen Auslegung eingegangen sind. 
 
 Der eingegangenen Stellungnahme der Öffentlichkeit, dass in dem Gewerbegebiet, 

Gebäude und Abstellplätze- bzw. Stellplätze für die gewerbliche Vermietung zur 
Unterstellung von PKW`s und Wohnmobilen zugelassen werden sollen, wurde nicht 
stattgegeben. 

 
 Die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 

konnten mit den Beteiligten so abgewogen und erledigt werden, dass keine erneute 
öffentliche Auslegung mehr erforderlich wurde. 

 
 
 
Gutachten 
 

1. Untersuchung der Deckschichten 
Das Büro HPC AG Rottenburg hat am 02.12.2015 mit drei Schürfgruben die 
Deckschichten innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Gewerbegebietes 
untersucht. Das Gutachten ist in der Verfahrensakte und kann eingesehen werden.  
   

 
Rottenburg, 27.11.2017      Starzach, 27.11.2017 
Paul Gauss    Thomas Noé 
 
 
 
 
Gauss+Lörcher             Bürgermeister 
Ingenieurtechnik GmbH  
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Bebauungsplan "Gewerbegebiet Stumpacher Weg Nord" in Starzach,  
Ortsteil Bierlingen 

 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im Rahmen der 

öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB  
Starzach , den 27.11.2017 

 
Anregung Stellungnahme Beschlussempfehlung 

 
1.   Stellungnahme des Regierungspräsidiums Freiburg vom 30.08.2017 
 
  Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 

Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage 
der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 

 
1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen,  
die im Regelfall nicht überwunden werden können 
Keine 
 
2 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen,  
die den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes 
Keine 
 
3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
Unter Verweis auf unsere weiterhin gültige Stellungnahme vom 25.08.2015 (2511//15-06606) 
sind von unserer Seite zum modifizierten Planvorhaben keine weiteren Hinweise oder 
Anregungen vorzubringen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffentlicher 
Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus 
erfolgt. 

 
 
 
Eine Stellungnahme ist nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kenntnisnahme 

 
2.  Stellungnahme Regionalverband Neckar-Alb, vom 16.08.2017 
 

Mit dem o. g. Bebauungsplan sollen die Voraussetzungen für die Erweiterung des 
bestehenden Gewerbegebiets „Stumpacher Weg" für den Bedarf für örtliches Gewerbe und 
örtliche Handwerker geschaffen werden. Es wurden Regelungen zum Einzelhandel getroffen. 
Der Regionalverband hat dazu bereits am 18.08.2015 eine Stellungnahme abgegeben und 
hatte keine Bedenken. Zwischenzeitlich wurden Fragen zum Artenschutz, Löschwasser und 
zur Bepflanzung geklärt. Auch gegenüber der nun vorgelegten Planung bestehen aus Sicht 
der Regionalplanung keine Bedenken. 
Wir bitten um Beteiligung am weiteren Verfahren und Benachrichtigung über das Ergebnis. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Eine Stellungnahme ist nicht erforderlich. 
 
 
 

 
 
 
Kenntnisnahme 
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3.  Stellungnahme Landratsamt Tübingen, vom 11.09.2017 
 

A.  Allgemeine Angaben 
 
Planungsträger: Gemeinde Starzach  
 
    Flächennutzungsplan /    Fortschreibung  
X Bebauungsplan „Stumpacher Weg Nord“ (überarbeitete Fassung) 
   Vorhabenbezogener Bebauungsplan „     “   
   Satzung nach § 34 Abs.4 BauGB (Innenbereichssatzung) 
   Satzung nach § 35 Abs.6 BauGB (Außenbereichssatzung) 
   Sanierungssatzung nach § 142 Abs. 1 BauGB 
   Erhaltungssatzung nach § 172 Abs. 1 BauGB bzw. § 74 Abs. 1 LBO  
   Städtebauliche Rahmenkonzeption  
   Vorbereitende Untersuchungen nach § 141 Abs. 1 BauGB (Sanierungsvorhaben) 
   sonstiges Planverfahren nach § 37 StrG oder formlose Anfrage 
   Absehensentscheidung (§ 74 Abs. 7 LVwVfG bzw. § 74 Abs. 7 VwVfG) 
 
   Gemarkung / Plangebiet / Objekt: Starzach-Bierlingen 
 
    Fristablauf für die Stellungnahme: 13.09.2017 
 
 
B. Stellungnahme des Landratsamts 
 

                    Keine Bedenken und Anregungen 
 X Fachliche Stellungnahmen wie folgt: 
 
 
  
I. Naturschutz 
 
1.Bedenken und Anregungen (gegliedert nach Sachkomplexen, mit Begründung und ggf. 
Rechtsgrundlage) 
 
In unserer Stellungnahme zur FNP-Fortschreibung Nr. 35 / Erweiterung des GE Stumpacher 
Weg in Bierlingen vom 24.04.2015 haben wir für beide Planungsvarianten u.a. Folgendes 
verlangt:  
 
Artenschutzfachlicher Beitrag, der insbesondere die Betroffenheit von Offenlandarten und der 
prioritären FFH-Art „Bromus grossus“ untersucht. 
 
Bei den vorliegenden Untersuchungen wurde keine Kartierung bezüglich der europarechtlich 
geschützten Pflanzenart (FFH-Anhang IV) Bromus grossus durchgeführt. Kann das 
beauftragte Büro HPC die Betroffenheit dieser Art ausschließen? 
 
 
Die für die Cef- Maßnahme  (M12 Felderchenfenster) ausgewählten Flächen liegen 
ungünstig. Vor allem Flurstück 3983 ist von mehreren Seiten von Wald umgeben 
(Meidungsdistanzen der Feldlerchen liegen je nach Studie zwischen 60-150 m), das 
demnach einzig theoretisch mögliche Revier ist laut Kartierung schon durch ein Brutpaar 
besetzt.  

 
 
 
Eine Stellungnahme ist nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die FFH-Art „Dicke Trespe“ besiedelt vorwiegend Ackerränder, seltener wächst 
sie in den Ackerflächen, auf grasigen Feldwegen und Wiesen. Die Art ist vor 
allem in Beständen von Wintergetreide-Sorten wie Dinkel, Weizen und 
Futtergerste zu finden. Die Ackerflächen im Plangebiet werden seit langem 
intensiv bewirtschaftet; zuletzt wurde dort Mais angebaut. Die Ackerrandstreifen 
sind durch diese Nutzung beeinträchtigt. Ein Vorkommen der Dicken Trespe ist 
nicht zu erwarten. 
 
Die Lerchenfenster sollen nordwestlich des Plangebiets angelegt werden. Als 
Grundlage wurden die Feldlerchen im Jahr 2017 im Bereich der dafür 
vorgesehenen Ackerflächen kartiert. Die Kartierung ergab, dass im 
Maßnahmengebiet Potenzial für weitere ein bis zwei Feldlerchenreviere besteht. 
Daher soll die CEF-Maßnahme an der geplanten Stelle stattfinden. Unabhängig 

 
 
 
Kenntnisnahme 
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Die Erfolgsaussichten für die Maßnahme werden naturschutzfachlich kritisch gesehen. Um 
einen schnelleren Erfolg der cef-Maßnahme sicherstellen zu können, wird empfohlen, 
Flurstücke in der offenen Landschaft festzulegen. Der Erfolg ist, wie im Umweltfachbeitrag 
beschrieben, durch ein Monitoring zu belegen.   
 
Die Maßnahmen aus dem Ökokonto, die laut Umweltfachbeitrag für Restdefizit von 17350 
ÖP herangezogen werden sollen, sind konkret zu benennen, zu bewerten und zuzuordnen.  
 
 
 
 
2.Hinweis: 
 
Der Grenzverlauf des LSG Oberes Neckartal ist falsch dargestellt. Dies korrespondiert mit 
den noch rechtsgültigen Flurstücksgrenzen des alten Bestands. Im weiteren Verfahren 
sollten die Flurstücksgrenzen des neuen Bestands sowie der rechtskräftige und mit der 
Gemeinde abgestimmte Grenzverlauf des LSG Oberes Neckartal hinterlegt und die BPlan-
Grenze an den neuen Bestand angepasst werden: vgl. Stellungnahme der FlurNO (IV.  ). 
  
 
II. Umwelt und Gewerbe 
 
1. Gesetzliche Vorgaben 
 
1.1 Art der Vorgabe 
 
Niederschlagswasserbeseitigung: 
 
Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über Kanalisation 
ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, sofern dem 
weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch 
wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. 
 
Hochwasserschutz: 
 
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Belange des Hochwasserschutzes zu 
berücksichtigen. 
 
Grundwasserschutz/Wasserschutzgebiet: 
 
Verbot von Maßnahmen, die eine wesentliche flächenhafte Verringerung und Schwächung 
der Deckschichten oder eine wesentliche Verringerung der Grundwasserneubildung zur 
Folge haben. 
 
1.2 Rechtsgrundlage 
 
Niederschlagswasserbeseitigung: 
 
§ 55 Abs. 2 WHG 
 
Hochwasserschutz: 
 

davon soll der Erfolg der Maßnahmen über ein Monitoring nachgewiesen 
werden. Abhängig von den Ergebnissen des Monitorings können 
Korrekturmaßnahmen erfolgen.  
 
 
Der Umweltfachbeitrag wurde dem aktuellen B-Plan-Entwurf angepasst. 
Rechnerisch verbleibt ein Defizit von ca. 1.920 Ökopunkten. Das Restdefizit soll 
durch einen entsprechenden Anteil der Maßnahme „Biotopkomplex Stumpacher 
Weg“ des Ökokontos der Gemeinde ausgeglichen werden. Die Maßnahme wird 
in den B-Plan aufgenommen. 
 
 
 
Die Grenze des LSG wird entsprechend der Rechtsverordnung angepasst. Der 
Räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes bleibt bestehen. Die 
Rechtsverordnung ist höherrangiges Recht und macht somit keine erneute 
öffentliche Auslegung erforderlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stellungnahme wird 
zugestimmt. 
 
 
 
Der Stellungnahme wird 
zugestimmt. 
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§ 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB 
 
Grundwasserschutz/Wasserschutzgebiet: 
 
§ 2 Abs. 1 Nr. 16 der Wasserschutzgebiets-VO „Hirrlinger Mühlen“ 
 
 
 
 
1.3 Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 
 
 
 
 
 
2. Bedenken und Anregungen (gegliedert nach Sachkomplexen, mit Begründung und ggf. 

Rechtsgrundlage) 
 
Niederschlagswasserbeseitigung: 
 
Das Baugebiet soll im Trennsystem entwässert werden. Das Niederschlagswasser der 
Straßen sowie von befestigten Hofflächen, auf denen mit wassergefährdenden Stoffen 
umgegangen wird, soll an den Schmutzwasserkanal angeschlossen werden. Unbelastetes 
Dach- und Hofflächenwasser soll getrennt gesammelt und dezentral beseitigt werden. 
 

                In der Begründung Ziffer 5.1.2 wird hierzu ausgeführt, dass das im Plangebiet anfallende 
Dachflächenwasser und das unbelastete Niederschlagswasser von befestigten 
Grundstücksflächen und Stellplätzen in einem getrennten Rohrnetz gesammelt und einer 
bestehenden Retentions- und Versickerungsfläche mit Rigole östlich des 
Erweiterungsgebiets zugeleitet werden soll. Nach Ziffer 9 der textlichen Festsetzungen ist 
das unbelastete Niederschlagswasser festgesetzten Flächen für die Rückhaltung und 
Versickerung zuzuleiten und gemäß Ziffer 7 der örtlichen Bauvorschriften soll das 
Niederschlagswasser öffentlichen Retentionsflächen zugeführt werden. Im zeichnerischen 
Teil des Bebauungsplans sind innerhalb des Plangebiets jedoch keine Flächen für die 
Niederschlagswasserbeseitigung festgelegt.  
 
Die teilweise widersprüchlichen Aussagen in der Begründung und in den textlichen 
Festsetzungen bezüglich der Niederschlagswasserbeseitigung sollten berichtigt und die Art 
und Weise der geplanten Niederschlagswasserbeseitigung in der Begründung 
nachvollziehbar erläutert werden. Es ist zu gewährleisten, dass die bestehende Retentions- 
und Versickerungsfläche für die Aufnahme des zusätzlich anfallenden Niederschlagswassers 
ausreichend bemessen ist.  
 
Da im Bebauungsplan die dezentrale Beseitigung des im Gewerbegebiet anfallenden 
Niederschlagswassers vorgeschrieben wird, bedarf diese keiner wasserrechtlichen Erlaubnis. 
Die Schadlosigkeit der Beseitigung ist im Rahmen der kommunalen Satzungsgebung zu 
gewährleisten. 
 
Hochwasserschutz: 
 
Vorliegend ist der Begründung zu entnehmen, dass aus dem nördlich angrenzenden 
Außenbereich Niederschlagswasser anströmt, welches gesammelt und der bestehenden 
Retentions- und Versickerungsfläche zugeführt werden soll. Gemäß Ziffer 9 der textlichen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Gewerbegebiet wird im Trennsystem entwässert.  
Das Schmutzwasser wird der Kläranlage zugeführt. 
 
 
 
 
Das unbelastete Niederschlagswasser wird in einer getrennten Leitung in das 
Retentionsbecken abgeleitet, das im rechtsverbindlichen Bebauungsplan 
„Stumpacher Weg Erweiterung“ bereits planungsrechtlich gesichert und gebaut 
ist. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Inhalte der Textlichen Festsetzung und der Begründung werden aufeinander 
abgestimmt. 
Das Retentionsbecken im Bereich des Bebauungsplans „Stumpacher Weg 
Erweiterung wird im Zuge der Erschließung entsprechend  nachgerüstet und es 
besteht die Möglichkeit einer Erweiterung.  
 
 
Eine Stellungnahme ist nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stellungnahme wird  
zugestimmt. 
 
 
 
 
Der Stellungnahme wird 
zugestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stellungnahme wird 
zugestimmt. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Festsetzungen soll die im Norden des Plangebiets festgesetzte Fläche der Sammlung, 
Versickerung, Verdunstung und/oder Ableitung dieses Außengebietswassers zur 
Versickerungsfläche im Osten des Gebiets dienen. Im zeichnerischen Teil des 
Bebauungsplans ist im Norden lediglich eine öffentliche Grünfläche festgesetzt. Ob dort ein 
Graben zur Ableitung des Außengebietswassers angelegt werden soll, wird nicht ausgeführt. 
Wie das anfallende Außengebietswasser gesammelt bzw. versickert / verdunsten soll bzw. 
wie das Wasser gfls. zur bestehenden Versickerungsfläche östlich außerhalb des 
Plangebiets abgeleitet wird, und ob diese Fläche ausreichend dimensioniert ist, um zusätzlich 
zum Niederschlagswasser aus dem bestehenden und dem geplantem Gewerbegebiet auch 
das Außenbereichswasser aufzunehmen ist nicht dargelegt und sollte erläutert werden.  
 
 
Grundwasserschutz/Wasserschutzgebiet: 
 
Das Plangebiet liegt in der Zone III des WSG „Hirrlinger Mühlen“. Schon für das bestehende 
Gewerbegebiet war bekannt, dass nur geringe Deckschichten über dem Grundwasserleiter 
vorhanden sind. Durch die HPC AG wurde daher die Deckschichtenmächtigkeit im jetzt 
geplanten nördlichen Erweiterungsgebiet untersucht. Die Untersuchung hat ergeben, dass 
überwiegend keine bzw. nur äußerst gering mächtige Deckschichten über dem zur 
Trinkwasserversorgung genutzten Grundwasserleiter Oberer Muschelkalk vorhanden sind. 
Jeder Eingriff in den Untergrund stellt damit eine Gefahr für die Trinkwasserversorgung dar.  
 
Zum Schutz des Grundwassers sieht die Planung deshalb u.a. vor, dass Unterkellerungen 
unzulässig sind und auf den Baugrundstücken unterhalb der Gebäude und der Außenflächen 
eine Deckschicht mit kf ≤ 10 -7 und einer Mindeststärke von mindestens 1 m eingebaut 
werden muss.  
 
Aus den vorgelegten Unterlagen ergibt sich allerdings nicht, ob auch die öffentlichen 
Erschließungsflächen mit einer Deckschicht versehen werden sollen. Da auch bei der 
Herstellung der Erschließungsstraßen und der Kanalisation in den Untergrund eingegriffen 
werden muss, schlagen wir vor, das gesamte Plangebiet vor der Erschließung zunächst mit 
einer mindestens 1 m mächtigen Deckschicht aufzufüllen. Mit der flächenhaften Aufbringung 
einer Deckschicht würde dem o.g. Verbot der WSG-VO Rechnung getragen und der 
Grundwasserschutz erheblich verbessert 
 
 
3. Hinweise 
 
Auch Überflutungen, die nicht auf die Ausuferung von oberirdischen Gewässern 
zurückzuführen sind, sondern infolge von Starkregenereignissen auftreten, fallen unter den 
Hochwasserbegriff und sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen. In 
diesem Zusammenhang möchten wir auf den Leitfaden Kommunales 
Starkregenmanagement der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Württemberg hinweisen. Dieser Leitfaden zeigt auf, wie Starkregengefahrenkarten erstellt, 
eine Risikoanalyse erarbeitet und ein Handlungskonzept aufgestellt werden kann. Diese 
Punkte können im Rahmen eines Gesamtkonzepts, möglichst für das gesamte 
Gemarkungsgebiet, nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft mit 70 % gefördert werden. 
 
Die unter der Ziffer 4 der Hinweise angegebenen Rechtsgrundlagen sollten aktualisiert 
werden. 
 
 
 

Nach weitergehender Untersuchung ist nicht zu erwarten, dass aus Richtung 
Norden Niederschlagswasser anströmt.  
Das Niederschlagswasser, das unter Umständen aus Richtung Westen anströmt 
kann von der festgesetzten Grünfläche am westlichen Rand des 
Gewerbegebietes aufgenommen werden   
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Schutz des Wasserschutzgebietes „Hirrlinger Mühlen“ werden 
unterschiedliche Festsetzungen getroffen. Die Bauflächen werden mit einem 
wasserundurchlässigen Material in einer mindeststärke von einem Meter 
aufgefüllt, eine Unterkellerung wird ausgeschlossen, die Lagerung von 
wassergefährdenden Stoffen ist nur oberirdisch zulässig, Flächen, auf denen mit 
wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird, sind mit einem 
wasserundurchlässigen Material herzustellen und die Verwendung von 
Materialien der Dachdeckung ist ebenfalls entsprechend geregelt.  
 
 
 
 
 
Die öffentlichen Verkehrsflächen werden nicht aufgefüllt. Diese Flächen werden 
asphaltiert und sind damit wasserundurchlässig. Außerdem ist beabsichtigt, den 
Unterbau dieser Flächen entsprechend auf zu bereiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Nach telefonischer Rücksprache mit dem Landratsamt Tübingen sind keine 
anderen Rechtsgrundlagen, als die angegebenen, genannt worden.  
 
 
 
 

 
 
Der Stellungnahme wird 
zugestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stellungnahme wird 
zugestimmt. 
 
 
 
 
 
 
Der Stellungnahme wird 
zugestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stellungnahme wird 
zugestimmt. 
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III. Landwirtschaft 
 
Bedenken und Anregungen (gegliedert nach Sachkomplexen, mit Begründung und ggf. 
Rechtsgrundlage) 
 
Es wird auf die Stellungnahmen der ULB vom 5.8.2015 und 1.10.2015 hingewiesen. 
 
Die Maßnahme M3 Oberbodenauftrag wird grundsätzlich von der ULB befürwortet. Die 
Maßnahme kann nur durchgeführt werden, wenn eine Bodenverbesserung oder eine 
Bewirtschaftungserleichterung festgestellt werden kann. Im Umweltbericht Kapitel 2.1.3 und 
M3 ist dies nicht schlüssig erläutert. Sollte ein Oberbodenauftrag stattfinden, ist dies 
frühzeitig bei der UNB zu beantragen. 
 
 
 
 
 
 
Das Anlegen von Lerchenfenstern wird aus agrarstruktureller Sicht befürwortet. Im 
Umweltbericht stehen widersprüchliche Angaben zur Lage der Feldlerchenfenster. Die 
Flurstücksnummern sind zu korrigieren. Aufgrund dessen kann abschließend keine 
Stellungnahme zu den Lerchenfenstern gegeben werden, sondern muss nochmals geprüft 
werden. 
 
Die Eingrünung darf keine negativen Folgen, wie zum Beispiel Schattenwurf für die 
landwirtschaftlich genutzten Flächen westlich und nördlich des Plangebiets haben. 
 
 
 
Sollten weitere Ausgleichsmaßnahmen im Außenbereich geplant werden, sind 
agrarstrukturelle Belange zu berücksichtigen. Die Planung der Ausgleichsmaßnahmen ist mit 
der unteren Landwirtschaftsbehörde abzustimmen. 
 
 
IV. Vermessung und Flurneuordnung 
 
1. Gesetzliche Vorgaben 
 
1.1 Rechtsgrundlage 
 
Durch die Neuzuteilung und den Besitzübergang am 15.11.2010 gibt es im Plangebiet 
Besitzer, sowie rechtmäßige Eigentümer, die teilweise differieren. 
 
1.2 Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 
 
Die Planung erfolgt über Teilflächen der Flurstücke 3488, 3527, 3855, 3856, 3857, 3858, 
3859, 3859/1, 3860 und 3889 im neuen Bestand. 
 
Die Gemeinde Starzach muss die (Teil-)Flurstücke im neuen Bestand in Ihren Besitz 
bekommen und daher mit den Besitzern entsprechende Kaufverträge abschließen. Die 
nötigen Abfindungsbescheinigungen stellt die untere Flurbereinigungsbehörde bei Bedarf 
aus. 

 
 
 
 
 
 
Nach der Ökokonto-Verordnung Baden-Württemberg kann der Auftrag von 
Oberboden als Ausgleichsmaßnahme anrechnet werden, wenn folgende 
Bedingungen erfüllt sind: 
Die Mächtigkeit der Auftragsschicht soll in der Regel 20 cm betragen. 
Der Auftrag ist nur bei Böden möglich, die weder bei der Funktion »natürliche 
Bodenfruchtbarkeit« noch bei der Funktion »Sonderstandort für naturnahe 
Vegetation« bereits eine hohe oder sehr hohe Funktionserfüllung besitzen. 
Diese Voraussetzungen wurden in den Umweltbericht aufgenommen. Der 
Nachweis der Voraussetzungen erfolgt im nachgeschalteten 
Genehmigungsverfahren. 
 
Die Flächen für die Lerchenfenster liegen im Flurbereinigungsverfahren 
Starzach (Höhengemeinden). Im Umweltbericht sind die Flurstücksnummern 
gemäß Flurbereinigungsverfahren genannt. Die genaue Lage ist dem Lageplan 
im Umweltbericht zu entnehmen. 
 
 
Die Eingrünung erfolgt durch Einzelbäume. Die Pflanzgebote wurden in 
Pflanzstreifen, unmittelbar im Anschluss an die Baufenster festgesetzt. Der 
Schattenwurf ist vergleichbar mit dem einer straßenbegleitenden Allee im 
Außenbereich. Negative Folgen sind nicht zu erwarten. 
 
Weitere Ausgleichsmaßnahmen sind im Biotopkomplex Stumpacher Weg, 
östlich des Plangebiets vorgesehen. Es werden keine landwirtschaftlichen 
Flächen in Anspruch genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Starzach hat mit den Besitzern und der Flurbereinigungsbehörde 
die notwendigen Gespräche geführt und hat eine Einigung erzielt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stellungnahme wird 
zugestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stellungnahme wird 
zugestimmt. 
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Gleichzeitig müssen mit den eingetragenen Eigentümern Vereinbarungen getroffen werden, 
wenn vor der Rechtskraft der Flurbereinigung (Ausführungsanordnung nach § 61 FlurbG) 
eine Bebauung erfolgen soll. Diese ist voraussichtlich nicht vor 2020 zu erwarten. 
 
2. Bedenken und Anregungen (gegliedert nach Sachkomplexen, mit Begründung und 

ggf. Rechtsgrundlage) 
 
a) Die Darstellung der östlichen Abgrenzung des Landschaftsschutzgebietes ist 

falsch. Eventuell ändert sich dadurch auch die Abgrenzung des 
Bebauungsplangebietes (s. folgender Punkt 2).  

 
b) Die Abgrenzung des östlichen Verfahrensgebietes richtet sich nicht nach den 

Grenzen im Neuen Bestand. Dies bedeutet u.U. einen hohen Feststellungsaufwand 
der Gebietsgrenze. Eine Verlegung an die Flurstücksgrenze von Flst. 3527 wird 
angeregt (identisch mit dem LSG, s. Punkt 1). 

 
 
 
c) Durch die Planung verliert das Flst. 3852 seine einzige Zufahrt und wäre nicht 

mehr eigenständig zu bewirtschaften. Ein Kauf oder Tausch dieses Flurstücks 
sollte angestrebt werden. Verhandlungen seitens der Gemeinde Starzach laufen 
bereits. Sollte der Erwerb dieses Flurstücks nicht möglich sein, muss die Zufahrt 
auf anderem Wege gewährleistet werden, z.B. durch Eintragung eines Wegerechts 
über Flst. 3851.  

 
d) Die Flurstücke 3850 und 3861 verlieren die 2. Zufahrtsmöglichkeit und erleiden 

dadurch eine Bewirtschaftungseinschränkung. 
 
 
 
e)        Die nördlichen verbleibenden Restflurstücke 3856 - 3860 haben eine Schlaglänge 

zwischen 90 und 100 Meter. Außerdem muss künftig auf dem eigenen Flurstück 
getreppt werden.  Dies alles führt zur Verschlechterung der bestehenden sinnvollen 
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung. Es wird daher angeregt, dass die Gemeinde 
möglichst die gesamten Flurstücke erwirbt, auch im Hinblick auf eine künftige 
Erweiterung des Gewerbegebiets. 

 
 
 
3. Hinweise: 
 
Das geplante Gewerbegebiet liegt mit Ausnahme von Flst. 1424/19 im 
Flurbereinigungsverfahren Starzach (Höhengemeinden). Bei der benötigten Fläche handelt 
es sich größtenteils um landwirtschaftliche Flurstücke. 
 
Am 15.11.2010 erfolgte unter Berücksichtigung des damals gültigen Flächennutzungsplans 
die vorläufige Besitzeinweisung, am 24.02.2014 bestand im Anhörungstermin nach § 59 
FlurbG für die Teilnehmer des Flurbereinigungsverfahrens die Möglichkeit, gegen den 
Flurbereinigungsplan Widerspruch einzulegen. 
 
Im betroffenen Gebiet ergaben sich keinerlei Widersprüche. 
 

 
 
 
 
Die Grenze des Landschaftsschutzgebietes wird angepasst. Der Räumliche 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes bleibt bestehen. Die Rechtsverordnung 
des Landschaftsschutzgebietes ist höherrangiges Recht aus diesem Grund ist 
eine erneute Auslegung des Bebauungsplanes nicht erforderlich. 
 
 
 
Die Verhandlungen haben keine Lösung des Problems ergeben. Aus diesem 
Grund wird die Wegeparzelle, die im Flurbereinigungsverfahren gebildet wurde, 
als Feldweg festgesetzt. Die beiden Standorte für das Pflanzen von Bäumen 
werden entsprechend angepasst. Die Gemeinde trägt als einzige Betroffene den 
Vorschlag der Flurbereinigungsbehörde mit. Eine erneute öffentliche Auslegung 
ist somit nicht erforderlich.  
 
Wie unter Punkt c) als Lösungsansatz vorgeschlagen, bleibt durch die 
Ausweisung eines Wirtschaftweges im Plan die Zufahrt für das Flst 3852 
erhalten.  
 
 
 
 
Durch die unter Punkt c) vorgeschlagenen Lösung bleibt die zweite 
Zufahrtsmöglichkeit für die Flurstücke 3850 und 3861  erhalten 
 
 
 
Für die verbleibenden Restgrundstücke 3856 bis 3860 wird bei der anstehenden 
Änderung des Flächennutzungsplanes ebenfalls eine gewerbliche Baufläche 
dargestellt. Für diesen Bereich soll zu einem späteren Zeitpunkt eine 
Erweiterung des Gewerbegebietes stattfinden, Die Gemeinde beabsichtigt, 
diese Grundstücke zu erwerben.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 
Der Stellungnahme wird 
zugestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stellungnahme wird 
zugestimmt. 
 
 
Der Stellungnahme wird 
zugestimmt. 
 
 
 
 
 
Der Stellungnahme wird 
zugestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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4.  Stellungnahme Unitymedia BW vom 12.09.2017 
 

Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer unsere 
obenstehende Vorgangsnummer an. 

 

 
 
 
Eine Stellungnahme ist nicht erforderlich. 
 

 
 
 
Kenntnisnahme 

 
5.  Stellungnahme der Stadt Rottenburg am Neckar vom 27.07.2017 

für die Beteiligung am o.g. Bebauungsplanverfahren danken wir Ihnen. 

Der Flächennutzungsplan der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Rottenburg 
am Neckar mit den Gemeinden Hirrlingen, Neustetten und Starzach wird im Parallelverfahren 
geändert. Das Änderungsverfahren (lfd. Nr. 35) wurde in der Sitzung des gemeinsamen 
Ausschusses der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft am 23.02.2015 eingeleitet. 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3(1) BauGB wurde im 
Zeitraum vom 04.05.2015 bis 05.06.2015 -je einschließlich- durchgeführt. 
Die Behörden und Träger öffentlicher Belange und § 4 (1) BauGB wurden mit 
Schreiben vom 18.03.2015 beteiligt und zur Abgabe einer Stellungnahme bis zum 
20.04.2015 aufgefordert. 
 
Mit den nun vorliegenden Unterlagen zum Bebauungsplanverfahren kann auch das 
FNP-Änderungsverfahren fortgeführt werden. Der Auslegungsbeschluss kann in der 
nächsten Sitzung der VVG gefasst werden. Der Ausschuss tagt voraussichtlich im 1. 
Quartal 2018. 
 
Da das Bebauungsplan- und FNP-Änderungsverfahren nun zeitlich auseinanderklaffen, muss 
der Bebauungsplan noch durch das Regierungspräsidium Tübingen genehmigt werden, 
Herr Bode wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, sofern weitere Unterlagen oder 
Informationen zur Fortführung des FNP-Änderungsverfahrens erforderlich sein sollten. 
 
Die Belange der Stadt Rottenburg am Neckar werden durch die Planung nicht berührt. Daher 
werden keine Anregungen zum Verfahren vorgebracht. 
Eine Beteiligung am weiteren Verfahren ist jedoch gewünscht. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan ist nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Das 
Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes wurde von der 
Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft eingeleitet, ist jedoch noch nicht 
abgeschlossen, aus diesem Grund bedarf der Bebauungsplan der 
Genehmigung. 
Die Genehmigung wird nach dem Satzungsbeschluss beantragt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stellungnahme wird 
zugestimmt. 
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6.  Stellungnahme Netze-BW vom 04.08.2017 
 

für die Benachrichtigung über die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes bedanken wir 
uns. 
Zu unserer Stellungnahme vom 03.08.2015 haben wir keine weiteren Bedenken und 
Anregungen vorzubringen. 
Bitte beteiligen Sie uns auch weiterhin am Verfahren. 
Ihre eventuell noch offenen Fragen beantworten wir gerne. 
 

 
 
 
 
 
Eine Stellungnahme ist nicht erforderlich. 
 
 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 

 
7.  Regierungspräsidium Tübingen vom 11.08.2017 
 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren und vergleichba-  
ren Satzungsverfahren (§ 4 Baugesetzbuch) 
Schreiben vom 26.7.2017 
  
A. Allgemeine Angaben  
Gemeinde Starzach, Flächennutzungsplanänderung 
Bebauungsplan „Gewerbegebiet Stumpacher Weg Nord" 3  
Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan, sonstige Satzung 
 
B. Stellungnahme 
Keine Äußerung aus der Sicht der Raumordnung. Fachliche Stellungnahme siehe Seite 2. 
 
Bei der letzten Beteiligungsrunde wurden am 16.09.2015 vom Regierungspräsidium keine 
Bedenken mehr geäußert. In der nun neu eingeleiteten Offenlage ergaben sich Änderungen 
u.a. in den Bereichen Artenschutz, Löschwasserbehälter sowie Pflanzliste. 
Belange der höheren Verwaltungsbehörden im Regierungspräsidium Tübingen sind dadurch 
nicht berührt. Von dem her werden keine Bedenken vorgebracht. 
 

8.           Nachrichtliche Information:  
 
              Ein Bürger hat vorgetragen, dass in dem Gewerbegebiet, Gebäude und Abstellplätze- bzw. 

Stellplätze für die gewerbliche Vermietung zur Unterstellung von PKW`s und Wohnmobilen 
zulässig sein sollten.   

 
 
                   
               

 
 
 
Eine Stellungnahme ist nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund des relativ hohen Flächenbedarfs für solche Einrichtungen und der 
Tatsache, dass hierbei keine bzw. nur sehr wenige Arbeitsplätze geschaffen 
werden, bleibt die Festsetzung bestehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stellungnahme wird 
zugestimmt. 
 

 

 

Stand: 27.11.2017 

Gauss + Lörcher Ingenieurtechnik GmbH 

 



GEMEINDE STARZACH           
LANDKREIS TÜBINGEN 
 

S a t z u n g 
 

Satzung zur Aufstellung des Bebauungsplanes  
 

"Gewerbegebiet Stumpacher Weg Nord"  
 

in Starzach, Ortsteil Bierlingen 
 

vom 27.11.2017 
 

Der Gemeinderat hat am 27. November 2017 aufgrund von § 10 Baugesetzbuch in der aktuell 
gültigen Fassung und § 74 Landesbauordnung (LBO) in der aktuell gültigen Fassung in 
Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg in der aktuell gültigen 
Fassung, den als Anlage beigefügten 
 
 

Bebauungsplan  
 

„Gewerbegebiet Stumpacher Weg Nord“ 
 

im Teilort Bierlingen 
 

einschließlich der für seinen Geltungsbereich aufgestellten Festsetzungen und Örtlichen 
Bauvorschriften als Satzung beschlossen.  
 
Maßgeblich ist der von der Gauss + Lörcher Ingenieurtechnik GmbH, Tübinger Straße 30,  
72108 Rottenburg am Neckar, unter dem Datum vom 27. November 2017 gefertigte Plan.  
 
Die vom Gemeinderat beschlossene Begründung zum Bebauungsplan sowie die Textlichen 
Festsetzungen und Örtlichen Bauvorschriften je vom 27. November 2017 sind Bestandteil der 
Satzung.  
 
Bei der Ausführung der baulichen Anlagen und Außenanlagen sind die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes einzuhalten. Wer ein in einem Bebauungsplan nach § 9 Abs. 11 Nr. 25 b 
Baugesetzbuch festgesetzten Bindung für Bepflanzungen und für deren Erhaltung dadurch 
zuwiderhandelt, dass diese beseitigt, wesentlich beeinträchtigt oder zerstört werden, handelt 
ordnungswidrig im Sinne von § 213 Abs. 1 Nr. 3 BauGB. 
 
Ordnungswidrig handelt auch derjenige, der Örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt (§ 75  
Abs. 3 Nr. 2 LBO). 
 
Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten im Geltungsbereich alle bisher gültigen 
bauplanungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Satzungen außer Kraft. 
 
Starzach, 27. November 2017 

 
Thomas Noé 
Bürgermeister 
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Detailbilanz Biotoptypen

(Erläuterungen zur Bewertung s. Textteil Kap. 2.1.2 und 2.3.3.)

Bezeichnung ca. [m²] Wertstufe Punkte
Flächen-
punkte

17.890 37.11 Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation gering 4 71.560

5.960 37.11
Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation; 
Abwertung durch Auffüllung mit Erdmaterial: x 0,8           
(innerhalb von rechtsrkäftigem B-Plan)

sehr gering 3 17.880

Wirtschaftswiese 3.490 33.41 Fettwiese mittlerer Standorte mittel 13 45.370

50 60.21 völlig versiegelte Straße oder Platz                                  sehr gering 1 50

450 60.23
Weg oder Platz mit wassergebundener Decke, Kies 
oder Schotter

sehr gering 2 900

Geschützte Biotopfläche (Feldgehölz) 200 41.10 Feldgehölz hoch 17 3.400

Pflanzgebot
rechtsverbindlicher B-Plan

50 33.41 Fettwiese mittlerer Standorte mittel 13 650

Verkehrsgrün
rechtsverbindlicher B-Plan

190 60.50 Kleine Grünfläche gering 4 760

Gewerblich genutzte Fläche
rechtsverbindlicher B-Plan

200 60.21 völlig versiegelte Straße oder Platz                                  sehr gering 1 200

Straße
rechtsverbindlicher B-Plan

310 60.21
völlig versiegelte Straße oder Platz                                  
(innerhalb von rechtsrkäftigem B-Plan)

sehr gering 1 310

Geltungsbereich 28.790 Summe 141.080

Fläche Bestand 

Ausgangsbiotop

Ackerfläche bewirtschaftet                    
(Gesamtflläche ca. 23.850 m²)

Wirtschaftsweg teilversiegelt                
(Fahrspuren versiegelt, mittig 
geschottert



HPC 2143137, Anlage 4.1, Seite 2

Bezeichnung ca. [m²] Wertstufe Punkte
Flächen-
punkte

11.250 60.10
von Bauwerken bestandene Fläche (GRZ 0,6)
(völlig versiegelter Platz/unbewachsenes Dach)

sehr gering 1 11.250

1.880 60.10
Nebenanlagen/Stellplätze, versiegelt
(völlig versiegelter Platz/unbewachsenes Dach)

sehr gering 1 1.880

1.880 60.23
Nebenanlagen/Stellplätze, teilversiegelt
(Weg oder Platz mit wassergebundener Decke, Kies 
oder Schotter)

sehr gering 2 3.760

3.740 60.50
nicht überbaubare Grundstücksfläche
(kleine Grünfläche)

gering 4 14.960

ca. 30 Stk. 45.30a

Pflanzgebot 1
einheimischer Laubbaum auf geringwertigen 
Lebensräumen, 1 Baum pro 500 m², gepflanzt mit 
StU16-18 cm, Prognose StU + 80 cm = 97 cm

97 6 17.460

Verkehrsgrün 220 60.50 Kleine Grünfläche gering 4 880

11 Stk. 45.30a

Pflanzgebot 2
einheimischer Laubbaum auf sehr geringwertigen 
Lebensräumen, gepflanzt mit StU18-20 cm, Prognose 
StU + 80 cm = 99 cm

99 6 6.534

200 41.10 Feldgehölz (geschützte Biotopfläche, vgl. Bestand) hoch 17 3.400

3.490 33.41
östlicher Teil
Fettwiese mittlerer Standorte (vgl. Bestand)

mittel 13 45.370

12 Stk. 45.30b

Pflanzgebot 3, östlicher Teil
einheimischer Laubbaum auf mittelwertigen 
Lebensräumen, gepflanzt mit StU16-18 cm, Prognose 
StU + 80 cm = 97 cm

97 5 5.820

2.200 33.41
westlicher und nördlicher Teil
Fettwiese mittlerer Standorte (Entwicklung aus Acker)

mittel 13 28.600

24 Stk. 45.30a

Pflanzgebot 3, westlicher und nördlicher Teil
einheimischer Laubbaum auf mittelwertigen 
Lebensräumen, gepflanzt mit StU16-18 cm, Prognose 
StU + 80 cm = 97 cm

97 5 11.640

Verkehrsflächen 3.630 60.21 völlig versiegelte Straße oder Platz sehr gering 1 3.630

300 60.25 Grasweg (Wirtschaftsweg) gering 6 1.800

Geltungsbereich 28.790 Summe 156.984

Es besteht eine Differenz der Biotopwerte: 15.904

Gewerblich genutzte Flächen
(Gesamtfläche 18.750 m²)

Öffentliche Grünflächen
(Gesamtfläche: 5.920 m²)

Zielbiotop

Fläche Planung
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ANLAGE 5 
 
 

CEF-Maßnahme für die Feldlerche 
 



HPC 2143137, Anlage 5, Seite 1 

HPC_2143137_Anl_5.docx 

Bebauungsplan „Stumpacher Weg Nord“, Starzach-Bierlingen 

- CEF-Maßnahme für die Feldlerche 

Als CEF-Maßnahme für die Feldlerche sollen zwei Lerchenfenster angelegt werden. Die Ler-
chenfenster werden als künstliche Fehlstellen im Acker angelegt. Feldlerchen legen ihre Nes-
ter in oder an Saumbereichen des Ackers an. Sie bevorzugen dabei lückigen Bewuchs. Die-
sem Anspruch kommt das Lerchenfenster entgegen. 

Die Lage der dafür vorgesehenen Flurstücke Nr. 3933 und Nr. 3983 (nach Flurbereinigung) 
ist Abbildung 1 zu entnehmen. 

Abbildung 1: Lage der Flurstücke zur Anlage von Lerchenfenstern 
Kartengrundlage: LUBW 2017 (alte Flurstücksabgrenzungen) 

Flst. Nr. 3983
(neu)

Flst. Nr. 3933
(neu)

  



Gutachten Nr. 2143137, Anlage 5, Seite 2 
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Herstellung und Bewirtschaftung der Lerchenfenster 

Bei der Kulturaussaat wird die Sämaschine einige Meter lang angehoben, sodass dort eine 
offene Stelle von ca. 20 m² entsteht (z. B. bei 3 m-Sämaschine für 7 m anheben, bei 4 m-
Sämaschine für 5 m usw.). Im Gesamtacker wird dies zweimal wiederholt (Hinweise s. Prin-
zipskizze Abbildung 2).

Bei der Herstellung und Bewirtschaftung ist zu beachten: 

 Auf der Fläche ist ein Lerchenfenster pro Jahr anzulegen. Die Lage der Fenster darf 
jährlich wechseln, ist jedoch auf die Fläche zu beschränken. 

 Das Lerchenfenster soll nicht direkt an Feldwege oder eine Fahrgasse grenzen, da 
von dort Gefahren durch Beutegreifer ausgehen (Regelabstand mindestens 25 m). 
Gleichfalls soll es nicht innerhalb der Fahrgassen angelegt werden. 

 Vorzugsweise sind die Äcker mit Winter- und Sommergetreide anzusäen. In Ausnah-
mefällen sind Mais, Raps und Leguminosen zulässig. 

 Im weiteren Jahreslauf werden die Lerchenfenster so behandelt wie der restliche 
Schlag, d. h. sie werden mitgedüngt und ggf. mit Pflanzenschutzmitteln behandelt. 
Sonderbehandlungen sind nicht notwendig. 

Abbildung 2: Prinzipskizze zur Anlage eines Lerchenfensters 
Quelle: Bauernverband Schleswig-Holstein 
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